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Gl Leitsötze

U n lo uterer Wettbewerb / Wirtsch oftsprüfe rsieg el

Wer ein dem WP- bzw. vBP-Siegel nochgebildetes lmitotverwendet, mocht irreführende
Angoben über seine geschoftlichen Verhöltnisse.
{LG Honnover, Beschl.v. 16.12.1992 - 220156/91* WPK-Mifl. 1993, B0)

Mehrfoche Rechtsmitteleinlegu n g

Werden in einer Soche von verschiedenen Anwölten derselben Portei zwei Berufunqs-
schriften eingereicht, hondelt es sich im Rechtsinn um ein einheitliches Rechtsmittel. .i

Frist zur Begründung der zuerst eingelegten Berufung wird dqher durch eine Frisl'ver-
löngerung ouch dqnn verlöngert, wenn diese vom dem Anwolt, der die zweite Beru-
{ungsschrift eingereichi hot, beontrogt worden ist.
(BGH, Beschl. v. 15. 10.1992 - l78 8/921

Fristversöumnis / Diplomiurist / Neue Bundeslönder

Einer ols Rechtsonwöltin im Beitrittsgebiet zugelossenen Diplomiuristin, die einem om
Bundesgerichtshof zugelossenen Rechtsonwolt desholb erst noch Ablquf der Revisions-
frist mit der Einlegung der Revision beouftrogt, weil ihr die Voroussetzungen für eine
zulössige Revision nicht bekonnt sind und weil sie sich nicht in geeigneter Weise recht-
zeitig über diese Voroussetzungen informierte, konn eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stond nicht gewöhrt werden, weil die Fristuersöumnis ouf einem verschuldeten
Rechtsirrtum beruht.
{BGH, Beschl.v.24.6.1993 - Vll ZR B/93)

Entscheidungsouszug
o) Die Fristversöumung wor schon desholb verschuldet, weil von einer Rechtsonwi

im Beitrittsgebiet, dle ols Diplom-Juristin ousgebildetworden isi, zwei Johre noch der
Wiedervereinigung und noch lnkrofttreten der ZPO erwqrtet werden muß, doß sie
entweder die Voroussetzungen für eine zulössige Revision zum Bundesgerichtshof
kenntoderin der Loge ist, dieseVoroussetzungen onhond derGesetzestexte und eines
der üblichen Kommentore zur ZPO verlößlich zu ermitteln (zur Versöumung einer
Berufungsfrist durch eine Portei ous der ehemoligen DDR vgl. Beschl.v. 11.11.1992 -
Xll78l0l/92, o.o.O.).

b) Unobhöngig dovon hot die Klögerin, die sich ihrer unzureichenden Kenntnisse über
dos Rechismittel der Revision bewußtwor, von dem Zeitpunkt on, zu dem sie von dem
Urteil Kenntnis erlongt hot, bis zum Abloui der Revisionsfrist mehrfoch schuldhoft
ungeeignete Versuche unternommen, um die qus ihrer Sicht unklore Rechtsloge recht-
zeitig oufzuklören. .....
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Steuerberoterhoftung
- Berotungspflicht
- ,,relotiv sicherster Weg"
- Schoden
- Veriöhrungsbeginn
- Anmerkung
{BGH, Urt.v. 3.6.1993 - lX ZR 173/921

Leitsötze:

o) Der steuediche Beroter hot seine Berotung on einer dem Mondonten
günstigen höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsötzlich ouch
donn ouszurichten, wenn sie im Schrifttum bekompft wird und nicht
ouszuschließen ist, doß sie sich in Zukunft öndert.

b) Hot der steuerliche Beroier eine rechtliche Gestoltung empfohlen, die
eine steuerliche Mehrbelostung bewirkt hot,welche bei Beochtung der
o ktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung infolge der do rouf be-
ruhenden stöndigen Proxis der Finonzbehörden nicht eingetreten
wöre, ist ein dem Beroter zuzurechnender Schoden ouch donn zu
beiohen, wenn die höchstrichterliche Rechtsprechung sich spöter
öndert und ouf der Grundloge der neuen Auffossung der erteilte Rot
nicht fehlerhoft gewesen wöre.

Leitsotz (d.Verf.l'

Für den Veriöhrungsbeginn ist es gleichgültig, ob es sich bei dem schödi-
genden Steuerbescheid um einen Grundlogen- oder um einen Leistungs-
bescheid hondelt.

Totbestond:

Der Klöger nimmt die in einer Sozietöt verbundenen beklogten Steuer-
beroter - der Erstbeklogte isi zugleich Rechtsonwolt - wegen folscher
sieuerlichen Berotung ouf Schodenersotz in Anspruch.

lm Johre l9Z5 erfuhr der Klöger do0 ouf einem Teil des von ihm bewiri-
schofteien, ihm zu Miteigentum gehörenden Londgutes Bodenmoteriol
logere, welches für den Bou eines nohen Autobohn-Teilstücks verwend-
bor sei. Der Klöger wollte dieses Bodenvorkommen in Zusommenorbeit
mit seinem ln{ormonten, dem Koufmonn B., nutzen. lm Frühiohr 1977 unler
richtete der Klöger dovon den Erstbeklogten - der in der Folgezeit ollein
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für ihn tötig wurde - und bot um steuerliche Berotung. Dobeiging es von
Anfong on wesentlich dorum, bei fortschreitendem Bodenobbou die
steuerl iche Anerken n u ng von Absch reibu n gen f ü r Su bsto nzverring eru n-
gen (Afs) gemöß $ Z Abs. 6 ESIG zu sichern.

lm Loufe des Johres 1979 riel der Erstbeklogte zur Gründung einer CHG,
die mitVertrog vom 4.7.1980 - rückwirkend ouf den l. 7.1979 - vereinbort
und onschließend im Hondelsregister eingetrogen wurde. ln diese
Gesellschoft brochte der Klöger den Besitz und dos Ausbeutungsrecht
cm Grund und Boden ein. Schon om 14. 3.1979 hotte B. ouf einen von ihm
im Februor 19ZB gestellten Antrog die Abgrobungsgenehmigung durch
dos Regierungsprösidium erholten. Am 20.8.1929 hotten der Klöger und
B. mit der Arbeitsg emeinscholt A 33 eine Verein bo ru ng ü ber die N utzu n g
der besogten Flöchen im Umfong der Abgrobungsgenehmigung g
schlossen. ln den folgenden Johren wurde dos Bodenvorkommen teil-
weise obgebout.

Mit Bescheid vom 4.B.1992lehnte dos Finonzomt die Durchführung einer
gesonderten Gewinnfeststellung mit der Begründung ob, die Einkünfte
der OHG seien ols solche ous Vermietung und Verpochtung onzusehen.
Nochdem es diesen Bescheid im onschließenden finonzgerichtlichen
Verfohren oufgehoben hotte, eriieD cjos Finonzomt om 21.9.1983 einen
Bescheid zureinheiilichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte cus
Vermietung und Verpochtung. AfS wurden dorin wieder nicht onerkonnt.
Auch gegen diesen Bescheid erhob der Klöger noch erfolglosem Ein-
spruchsverfohren Kloge. Mit Urteilvom 23.9.1986 bestötigte dos Finonz-
gericht die Auffossung der Finonzverwoltung. Die klogeobweisende
Entscheid u ng wu rde rechtskröftig.

Am 20.1,l.,1986 vereinborten die Porieien die Beendigung des Mqndq'
verhöltnisses. Der neue Steuerberoier veronloßte, doß Mitte des Johres
1987 die Gesellschofisform in eine GmbH &Co. KG geöndert wurde.
Aufgrund einer im Jahre lgBB durchgeführten Betriebsprüfung behondelt
dos Finonzomt nunmehr die Gesellschoft mit Wirkung vom l.l.l9B4 ols
Gewerbebetrieb und berücksichtigt AfS ous der Abgrobung.

Frühestens um die Johreswen de1986/87 beouftrogie der Klöger Rechts-
onwölte mit der Wohrnehmung seiner lnteressen gegenüber den Be-
klogten. Mit der ihnen om 12.2.1988 zugestellten Kloge verlongt er
Schcdenersotz, weil die Einkunfte der Gesellschoft in den Johren 1979 bis
l9B3 steuerlich ols solche ous Vermietung und Verpochtung behondelt
und infolgedessen keine AfS onerkonntwurden. Er ist derAuffossung, der
Beklcgie zu l) hobe esversöumt, ihm die Errichtung einerGmbH & Co. KG
mit B. zu empfehlen. Der Klöger meint, eine solche Gesellschoft wöre cls
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Gewerbebetrieb eingestuft worden und hötte ab 1979 AfS geltend
mochen können. Die Beklogten, die eine Pflichtverletzung leugnen und
einen Schoden bestreiten, berufen sich cuch ouf Veriöhrung.

Die - im Berufungsrechtszug noch in Höhe von 200.000 DM oufrecht-
erholiene - Kloge hotte in den Vorinsionzen keinen Erfolg. Mitder Revision
verfolgt der Klöger sein Begehren in dieser Höhe weiter.

Aus den Gründen:

Die Revision fuhrt zur Aufhebung und Zurückverweisung

Dos Beruf ungsgericht ist derAnsicht, der Erstbeklogte hc be den Klöger
nicht fehlerhqft beroten. Noch der domols geltenden Regelung ($ 15
Abs.l Nr. 2 ESIG l9Z9) seien OHG und GmbH & Co. KG gleichgestellt
gewesen. Eine OHG hobe sich schneller und kostengünstigerverwirk-
lichen lossen. Die Gesellschofr hobe nur Vermögensverwohung be-
trieben. Sie hobe lediglich dos ,Ausbeuterecht on dem Grundstück
einem Dritten zur Nutzung überlossen. Die Entgelte dcrous seien
Einnohmen ous Vermietung und Verpochtung. Die Gesellschoft wöre
doher richtigerweise ouch donn nicht cls Gewerbebetrieb onerkonnt
worden, wenn sie in der Form einer GmbH & Co. KG geführt worden
wöre. Dies seidurch die Entscheidung des Großen Senots des Bundes-
fincnzhofs vom 25. 6.1984 (BFHE 141,4051, mii der er die ,,Gepröge"-
Rechtsprechung oufgegeben hobe, klorgestelltworden. Die durch dos
Steuerbereinigungsgesetz 1986 (BGBI I i985, 24361spöter bewirkte
gesetzliche Veronkerung der,,Gepröge"-Rechtsprechung hobe ouf
die Beurteilung des hier streitigen Zeitroums keinen Einfluß mehr

2. Diese Erwögungen holten der revisionsrechtlichen Nochprüfung nicht
stond.

lnholt des vom Klöger erteilien Auftrogs wor die Berotung in ollen
steuerlichen Frcgen, die mit der beabsichtigten Nutzung des Boden-
vorkommens zusommenhingen. Dozu gehörte insbesondere die Auf-
gobe, dem Klöger - sofern sieuerrechtlich moglich - eine Gestoltung
seiner geschöftlichen Beziehung zu B. zu empfehlen, bei der er den
Bodenschotz ols notwendiges Betriebsvermögen in einen Gewerbe-
betrieb einlegen und ouf diese Weise entsprechend dem Boden-
obbou AfS ($ 7 Abs. 6 ESIG) in Anspruch nehmen konnte. Dobei hotte
der Beklogie kroft des erholtenen Auftrogs den Klöger umfossend
steuerlich zu beroten, ihm insbesondere den relotiv sichersten Weg
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ovfzvzeigen und ihn möglichstvorSchoden zu bewohren (BGH, Uri.v.
24.9.1986 - lVo ZR 236/84, Gl 86, 169 : ZIP 1986,1468,1470 I; v.

25. 2. 19 87 - lV o Z R 162 / 85, Gl 87, I Z3 : WM 19 87, 721, 723 ; v. 7. 5. 1992
- lX ZR l5l /91, Gl 92, 209 NJW-RR 1992, lll0, lll2, v. 3. 12.1992 - IXZR 6l /
92,G193,79: NJW 1993,1139,1140). lnfolgedessen mußie der Erst-
beklogte dem Klöger die Rechtsform empfehlen, die om besten ge-
eignet wor, die gewünschte steuerliche Rechtsfolge zu bewirken. Mit
der Errichtung einer GmbH & Co. KG wören die mit einer OHG inso-
weit verbundenen Risiken - die sich im Streitfoll zum Nochteil des
Klögers ousgewirkt hoben - vermieden worden.

o) Die lnonspruchnohmevon AfS gemöß $ ZAbs.6 ESIG setztdie Unter-
ho ltu n g eines Gewerbebetriebes voro us. Zwo r g ehören noch $ 15 Abs.
I Nr. 2 ESIG l9Z9 zu den Einkünften ous Gewerbebetrieb ouch
Gewinnonteile der Gesellschofter einer OHG, einer KG und einer
o nderen Personengesellschoft, bei der der Gesellschofter o ls Mitunter-
nehmer onzusehen ist. Jedoch begründete die Vorschrift insoweit nur
eineVermutung, die durch den Nochweis, do0 kein Hondelsgewerbe
betrieben wird, widerlegt werden konnte (BFHE 67, 492;80, 154, I59;,l08,383, 

386). Beschrönkte sich die Töfigkeit der Gesellschoft dorouf
einem Dritten die Ausbeutung von Bodenschölzen zu gestotten, ver-
neinte die Rechtsprechung in der Regel einen Gewerbebetrieb; die Ein-
künfte wurden ols solche ous Vermietung und Verpochtung ($ 21 ESIG)
behondelt (BFHE 97, 542;104, 553; lll, 43). Mit entsprechender Be-
gründung hot dos Finonzomt ouch im Streitfoll Einkunfte ous gewerb-
licher Tötigkeit nicht onerkonnt.

Demgegenüber soh die finonzgerichtliche Rechtsprechung im Zeit-
punkt der Berotung sowohl fur die Gewerbe- ols ouch für die Ein-
ko m mensteuer Totig keiten oder Verm ög ensn utzu n g en ei n er Perso ne
gesellschoft immer ols gewerbliches Unternehmen on, wenn on der
Gesellschoft neben notürlichen Gesellschoftern eine Kopitolgesell-
schoft beteiligt ist, die der Personengesellschoft ihr Gepröge gibt
und ihre Tötigkeit entscheidend bestimmi. Dos wurde bei einer
GmbH &Co. KG, bei der die GmbH der einzige persönlich hoftende
und geschöftsführende Gesellschofter isi, ohne Ausnohme beioht
(BFHE 84, 471;106, 331; ll8, 55? 561; Zusommenfossung der Recht-
sprechung in BFHE 141,405,424). Noch dieser Rechtsprechung wören
doher die Einkünfte der Johre 1979 bis l9B3 bei Gründung einer
GmbH &Co. KG ols solche ous gewerblicherTötigkeitzu behondeln
gewesen.
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b) An dieser den lnteressen seines Mondonten günstigen Rechtspre-
chung hötte der Erstbeklogie seine Berotung ousrichien müssen. Doß
diese Auffossung des Bundesfinonzhofs im Schriflium sehr umstritten
war und mit der Enischeidung des Groflen Senots vom 25. 6.1984
(BFHE l4l, 405, 423 f+l spöter oufgehoben wurde, entlostei den Be-
klogten zu i) nicht. DerSteuerberqter hotoufgrund seinerVerpflichtung,
die lnteressen des Mondonten bestmöglich zu wohren, die sich ous
einem bestimmten Verholten der Finonzbehörde für diesen ergeben-
den günstigen Rechtsfolgen sogordonn zu beochten,wenn es mit einer
höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht in Einklong steht (Senotsuri. v.
7.5.1992 - lX ZR l5l/91, G\92,209 NJW-RR 1992, lll0, lll2). Erst recht
muß er doher seine Berotung on eine den steuerlichen Absichten des
Mondonten entgegenkommende höchstrichterliche Rechtsprechung
ouch donn onpqssen, wenn diese in der Literotur bekömpft wird. Dies
folgt ous seiner Aufgobe, den zur Durchsetzung der lnteressen des
Mondonten günstigsten zulössigen Weg zu wöhlen.

Für die Beurteilung, ob der Steuerberoter diesen Anforderungen
gerechf geworden ist, kommt es, wenn zu den einschlögigen Rechts-
frogen eine höchstrichterliche Rechtsprechung bestehl in der Regel
ollein ouf die Rechtsloge on, die sich infolge dieser Rechtsprechung im
Zeitpunkt der Berotung ergibt. lst diese Rechtsprechung für dos von
dem Mondonten ongestrebte steuerliche Ergebnis günstig, gilt dos in
besonderem Moße. Als es dorum ging, eine Gesellschoft zu gründen,
bestond eine iohrelonge höchstrichterliche Rechtsprechung, die Ein-
kunfte einer GmbH&Co.KG immer ols gewerblich im Sinne des
Einommensteuergesetzes behcndelte. Dos hötte den Beklogten zu l)
veronlossen müssen, diese Gesellschofis{orm zu empfehlen. Der Jqhre
spötervollzogene Wondel der Rechtsprechung hot quf die Beurteilung,
ob die Berotung pflichwidrig wq[ keinen Einfluß mehr; denn der
Beklogie hct zu dem moßgeblichen Zeitpunkt der Errichtung der
Gesellschoft den Rot versöumt, der geeignet wor, dem Klöger ohne
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen spöier nicht mehr entzieh-
bore steuerliche Vorteile zu sichern. Es kommt doher insoweii nichi
dorouf on, ob ous heutiger Sicht die ursprüngliche ,,Gepröge"-Recht
sprechung des Bundesfinonzhofs rechtsirrig erscheint und doher bei
{ehlerfreier Geseizescuslegung schon 1979 eine GmbH & Co. KG nur
unterdenselben Voroussetzungen wie eine OHG ols Gewerbebetrieb
hötte onerkonnt werden durfen.

Es spieli ouch keine Rolle, ob sich im Johre 1979 die spöter vollzogene
Anderung der Rechtsprechung bereits ondeutete. Do dem Klöger im
Streitfoll durch die Grundung einer GmbH &Co. KG - unobhöngig
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vom Fortbestond der domols geltenden höchstrichterlichen Rechtspre-
chung - im Vergleich zu den steuerlichen Vorteilen keine wesentlichen
Nochteile drohten und im übrigen die gewöhlte Gesellscho{tsform [eder-
zeit wieder hötte geöndert werden können, hot der Beklogte zu l) durch
die Empfehlung, eine OHG zu gründen, für den Klöger ein unnötiges
Risiko geschoffen und domitseinen vertroglichen Pflichten ous dem erteil-
ten Mondot zuwidergehondelt. Dos geschoh ouch schuldhoft, weil er
die do mo lige höchstrichterliche Rechtsprech u ng zu r g ewerbl ichen Tötig-
keiten einer GmbH & Co. KG hötte kennen und deren Bedeutung für dos
vom Klöger ongestrebte steuerliche Ziel hötte beochten müssen.

il.

Dos Berufungsgericht meint weiter, eine eventuelle Pflichtverletzung
des Erstbeklogten sei iedenfolls für den behoupteten Schoden nicht
ursöchlich geworden. Zur Begründung hot es ousgeführt'

o) Der Klöger hobe nicht dorgeton, doß es ihm gelungenwöre,1977
oder1979 eine GmbH & Co. KG zu gründen. Selbsi der Errichtung
einer OHG seien monotelong Verhondlungen vorousgegongen.

b) Dovon obgesehen seien AfS ouch desholb vom Finonzgericht zu
Recht versogt worden, weil die Gesellschoft keine Anschoffungs-
kosten gehobt hobe. Dos Bodenvorkommen sei nicht im Privot-
bereich des Klögers, sondern nur im Zusommenwirken der mit B.

g ebi I d eten Gem einsch oft, o ls Wirtschoftsg ut kon kretisiert word en.

2. Diese Gründe trogen die Klogeobweisung ebenfolls nicht. Die Pflicht-
verletzung des Erstbeklogten hotte zur Folge, doß dem Klöger AfS i'
der Zeit bis l9B3 versogt wurden.

o) Die Revision beonstondet die Begründung des Berufungsgerichts,
der Klöger hobe nicht dorgetcn, doß B. der Errichtung einer
GmbH &Co. KG zugestimmt hötte, zu Recht ols verfohrensfehler-
hoft. Die Beklogten hoben in den Totsocheninstonzen nicht bestrit-
ten, doß eine Gründung der GmbH &Co. KG stott einer OHG
moglich gewesen wöre. Sie hoben sich lediglich gegen die Be-
houptung des Klögers gewehrt, sie hötten schon 1977 eine enI-
sprechende Gesellschoftsform empfehlen müssen, und vorgeiro-
gen, die für eine entsprechende Berotung erforderliche lnformotion
hobe der Beklogte zu l) erst im Loufe des Johres 1979 erholten. Unter
Hinweis ouf die Douer derVerhondlungen über den OHG-Vertrog
hoben sie zudem bestritten, doß der Klöger und B. sich noch im
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Johre 1979 über die Gründung einer GmbH & Co. KG einig geworden
wören. lm Johre l9B0 hötte doher unstreitig eine GmbH &Co. KG
errichtet werden können. Für eine Gründung bereits im Johre 1979 in
Folle sochgerechter Berotung durch den Beklogten zu l) hot der Klöger
Beweis ongetreten. ,

bl Die Annohme, dos Finonzomt hötte selbst bei Bildung einer GmbH &
Co. KG AfS gemö0 $ Z Abs. 6 ESIG nicht onerkonnt, ist rechtlich nicht
holtbor.

ool Allerdings folgt ous den Vorschriften der $$ Z Abs. I und 6 ESIG, ll d
ESTDV 1965, doß AfS bei Wirtschoftsgütern, fur die keine Anschof-
fungskosten entstonden sind, nicht geltend gemocht werden kön-
nen. Noch dem Zweck der geno n nten Vorschriften soll nicht der beim
Abbou entstehende Wertverlust ousgeglichen, sondern der ,Auf-
wond für den Erwerb eines Wirtschoftsguts ouf den Zeitroum seiner
Nufzung verteilt werden {BFHE 124, 450, 453;128,226,228;154,
358,361). Gemöß $ li d Abs.2 ESIDVsind doherbei Bodensch ötzen,
d ie der Steuerp{lichtige o uf einem ih m gehörenden Gru ndstück ent-
deckt hot, AfS nichtzulössig. Als Anschoffungskosten gelten iedoch
die Werte, zu denen die Wirtschoftsgüter im Folle einer Einloge in
eine g ewerb I ich totig e Gesel lschoft o nzusetzen si n d ( BFH E 124, 501,
503;140,270,271f, 150,534,536). Eine solche Einloge beioht die
höchstrichterliche Rechtsprechung, wenn der Bodenschotz im PrivoF
vermögen entdeckt und erst hernoch in ein gewerbliches Unter-' nehmen eingebrocht worden ist (BFH E 124,501,503; 150, 534,536 f ).

bb) Bodenschötze stellen steuerrechtlich kein besonderes, vom Grund
und Boden getrenntes Wirtschoftsgut dor, solonge der Eigentümer
den Bodenschotz nicht selbst nutzt oder durch einen onderen
nutzen loßt. Dos Bodenvorkommen wird erst donn ein Wirtschofts-
gut im einkommensteuerrechtlichen Sinne, wenn der Eigentümer
dorüber verfugt, indem er es zu verwerten beginnt. Dos ist der Foll,
sobold der Bodenschotz in den Verkehr gebrocht wird, d. h. mit
seiner Aufschließung begonnen wird oder mit ihr zv rechnen ist
(BFHE 137,32,35; 150, 534,536). Wird der Bodenschotz nicht in die
Gesellschqft eingebrocht, entsteht er vielmehr originör im gewerb-
lichen Bereich, können keine (fihiven) Anschoffungskosten noch $ Z
Abs. 6 ESIG obgeschrieben werden (BFHE l2B, 226, 229 i 154, 358,
362t.

ccl lm Streitfoll ist der Bodenschotz im Privoieigentum des Klögers greif-
bor geworden. Die Grundstücke, in denen sich dos zum Abbou
geeignete Bodenvorkommen befond, gehörten zum lond- und fort-
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wirtschofilichen Vermögen des Klögers. Do für den Abbou eine be-
hordliche Genehmigung erforderlich wcr, entstond der Bodenschotz
ols Wirtschoftsgut erst, sobold er oufgrund der erteilten Genehmigung
in Verkehr gebrocht werden durfte (BFH BSIBI ll 1990, 317,3191.2u die-
sem Zeitpunkt (14. 3.19791befond sich der Bodenschotz noch im recht-
lichen und wirtschoftlichen Eigentum des Klögers. Doß nicht er selbsi,
sondern B. im Einvernehmen mit ihm die Genehmigung beontrogt und
erholten hotte, öndert - entgegen der Ansicht des Fincnzgerichts
Münster im Urt. v. 23.9.1986 - nichts on der Entstehung des Wirt-
schoftsguts im Privol'vermögen des Klögers. Noch den von den Por'
teien nicht ongegriffenen toirichterlichen Feststellungen wor der
Bodenschotz im Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht dem
Gewerbebetrieb übertrogen; denn zu diesem Zeiipunkt hotte d.'
Klöger dos Verfügungsrecht über dos Bodenvorkommen. Außerden,
wor die Art und Weise der Beteiligung von B., insbesondere die Froge,
ob mit ihm zusommen eine Gesellschoft gegründet wurde, nicht ge-
klart. Die Uberfuhrung in einen gewerblichen Betrieb hing doher noch
von einer Entscheidung des Klögers ob. Die spötere Uberleitung des
Wirtschoftsgutes in dos Gesellschoftsvermögen ist do her nichi mit den
Follen vergleichbcr, in denen ein Unternehmer Grundstücke für
gewerbliche lwecke erworben und sogieich in der Biionz des Unter-
nehmens ousgewiesen hot (vgl. BFHE 124,501,503 f; 128,226,229;
137, 32, 35 ; 

,l50, 
534, 537 ll. D emzufo I g e h ot d ie Fi no nzverwo ltu n g n o ch

Anerkennung der Gesellschoft ols Gewerbebeirieb insoweit niemols
Einwendungen erhoben und die beonirogten AfS ob l9B4 ohne Ein-
schrönkung gewöhrt.

c) Der Klöger hot nochvollziehbor dorgelegt, ihm sei durch die Verso-
gung derAfsfürdieJohre 1979bisl983 ein wirtschofilicher Nochteil i

Höhe von über 500.000 DM entsionden. Festsiellungen dozu hot dos
Berufungsgericht - von seinem Stondpunkt ous folgerichtig - nicht
getroffen, so doßvon diesem Vorbringen in der Revisionsinstonz ouszu-
gehen isi. Der Klöger hot Anspruch ouf Ersotz der erlittenen Verluste.

Bei der Beurteilung, ob dem Klöger ous fehlerhofter Berotung ein
Schoden entsionden ist, hot dos für den Regreßprozeß zustöndige
Gericht grundsötzlich nichi dorcuf obzustellen, wie die zustöndige
Verwoltungsbehörde oder dos domols ongerufene Gericht ohne die
Pflichverletzu ng totsöchlich entschieden hötte, sondern oufgrund der
gesomten Soch- und Rechtsloge selbstöndig dorüber zu befinden, wie
dos betreffende Verfohren ohne den dem Beroter zur Lost follenden
Fehler richtigerweise hötte ousgehen müssen IBGNZ 36, 144,154; 72,
328, 330, 79,223,225 f ; BGH, Urt. v. 2.7.1987 - lX ZR 94/86, Gl BB,
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94 NJW 1987,3255;v.24.3.1988 - |XZR114/87, Gl BB,164: NJW l9BB,
3013, 30.15). Wesenilich für diese Rechisprechung ist vor ollem die Erwö-
gung, doß es bei wertender Betrochtungsweise nicht ols Schoden im
Rechtssinne ongesehen werden konn, wenn sich im Hoftungsprozeß her-
ousstellt, doß die Portei im Vorprozeß obiehiv zu Recht unterlegen wor
(Senotsurt. v. 2.7.]98 o.o.O.).

Trotzdem broucht der Senot im Streitfoll nicht zu enischeiden, ob zum
do mo ligen Zeitpu n kt d ie,,Geprö ge"-Rechtsprech u n g ( BFH E 84, 471; 106,
33lr ll8, 55? 561) dos Gesetz zutreflend ouslegte oder der seii dem
Beschluß des Großen Sencis des Bundesfinonzhofsvom 25. 6.1984 (BFHE

141,405,424{+l - bis zum lnkrofftreten von $15 Abs.3 Nr.2 ESIG in der
Fcssu n g des Steuerbereinig u ngsgesetzes 1986 ( BG BI 1 1985, 24361 - ver-
tretenen Auffossung zu folgen ist, die die GmbH & Co. KG grundsötzlich
nur unter denselben Voroussetzungen wie eine OHG ols Gewerbe-
betrieb o nsieht. Dervorbezeichnete Grundsotz der selbstöndigen Rechts-
prüfung durch dos Regreßgericht erföhrt donn eine Ausnohme, wenn der
Verwo ltu n gsbehörde ein Ermessensspielro um zusto nd oder eine Bindu n g
oufgrund ollgemeiner Verwoltungsübung eingetreten wor. ln solchen
Föllen ist die mutmoßliche Behördenentscheidung festzustellen. ßG11279,
223,226 ff; BGH, Urt.v.23.2.1959 - lll ZR 77/58, NJW 1959,1125,1126; v.

6.2.1991- Vlll ZR 26/90, Gl 9l,ll5:WM 1991,7651. Noch dem Grundsotz
der Selbsibindung der Verwoltung dorf die Finonzbehörde nicht willkür-
lich in Einzelföllen, die von einer ergongenen Verwoltungsonweisung
gedecki sind, deren Anwend u n g o bleh nen (vg l. dozu BFH E 105, 4 58, 459 ;
126,217,219;fipke/Kruse, AO/FGO 14. Aufl. S 4 AO Rdnr. 32 ff, vor 8204
AC Rdnr. 3l; Klein/Orlopp, AO 4. Aufl. $ 4 Anm. 5 e). Aus einer solchen
stöndigen Verwoltungsübung erwöchst ein rechtlich geschütztes Ver-
trouen des Steuerpflichtigen, dqs ouch bei Beurteilung der Froge, ob er
durch dqs Verholten des Beroters geschödigt wurdg zu beochten ist (vgl.
8GH279,223,2301; BGH, Urt. v. 6.2.1991o.o.O. S. Z68). Dos wirkt sich
hier zugunsten des Klögers ous.

Unstreitig hotte - nochdem der Bundesfinonzhof in einem Beschl. v.

10.11.1977 (BStBl ll1978,15) erstmcls Zweifel hotie onklingen lossen, ob
eine Personengesellschcft im Folle einer GmbH &Co. KG generell ols
Gewerbebetrieb o nzuseh en sei - d ie C berfi no nzd i rektion Mü nster d u rch
Rundverfügung vom 30.5.1979 angeordnet, doß bis zu einer obschlie-
flenden Entscheidung die,,Gepröge"-Rechtsprechung des Bundes-
finonzhofs in solchen Follen weiter onzuwenden sei. Donoch ist nicht
zweifelhoft, doß die Finonzbehörde bei Errichtung einerGmbH & Co. KG
einen Gewerbebetrieb beioht und infolgedessen AfS noch $ Z Abs. 6
ESIG nicht becnstondet hötte. Die Gründung einer Gesellschoft bedeu-
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tete, entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung, keinen Mißbrouch
rechtlicher Gestoltungsformen im Sinne des $ 42 AO. Dovon ist ouch dos
Finonzomt bereits im Einspruchsverfohren gegen den Feststellungsbe-
scheid vom 4. 8.1982 und seither stöndig ousgegongen. Folglich wöre es
nicht mehr zu einem Prozeß vor dem Finonzgericht gekommen.

ilt.

Schließlich meint dos Berufungsgericht, der Klogeonspruch sei ver-
iöhrt. Die dreiiöhrige Fristdes $ 68 StBerG hobe mitderGründung der
OHG om 4.7.1980 begonnen. Der Schoden sei mit der rechtlichen
Bindung on den Totbesiond, derden behoupteten steuerlichen Noch-
teil herbeigefuhrt hobe, eingetreten. Domit sei ein eventueller Sekun-
döronspruch spötestens seit dem 3.7.186 ver[öhrt.

2. Dogegen wendet sich die Revision ebenfolls mit Erfolg.

o) Der Beklogie zu l) hot den Klöger hinsichtlich der zu wöhlenden
Gesellschofis{orm unzureichend beroten. Auch in Föllen mongel-
hofter Gestoltungsberotung beginnt die Veriöhrung grundsötzlich
frühestens mit Zugon g des Steuerbescheides, wen n ein solcher erge-
hen muß, um die steuerlichen Folgen des Gestqltungsgeschöfts zu
regel n (Se n ots u rt. v. 2. 7. 1992 - IXZR 268 /91, Gl 92,311 : N JW I 992,
2766, 2767 z.Y. i n BG H Z 119, 69 besii m m i; v. 3. 12. 1992 - lX ZR 61 /92,
Gl 93, 29 : NJW 1993, ll3? 1141; v.10.12.1992 - IXZR 54/92, G\93,
187 : NJW l993,ll3z ll3B). Der Fehler des Beklogten wöre folgenlos
geblieben, wenn die Finonzbehörde ouch die OHG ols Gewerbe-
betrieb im Sinne des $ 15 ESIG onerkonnf hötte. Erst durch den Erloß
des Steuerbescheides, der die Einkünfte ols solche ous Vermietung
und Verpochtung behondelte und demzufolgeAfS noch $ ZAbs.6
ESIG versogte, wirkte sich die Pflichtverletzung des Beklogten zu 1)

für den Klöger nochteilig ous. Der Schoden des Klögers wqr doher
frühestens mit Zu gong des negotiven Gewin nfeststellungsbescheids
vom 4. 8.1982 eingetreten.

Auch ein Feststellungs-(Grundlogen-)Bescheid des Finonzomts ist
wegen der von ihm ousgehenden Bindungswirkung (ugl. $ lZl Abs.
l0 AO) geeignet, die Veriöhrungsfrist in Lquf zu setzen (Senoisurt. v.
2.7.1992 o.o.O. 5.27681. Do der Feststellungsbescheid die für den
Eintritt eines Schodens moßgebliche Froge - ob die gegründete
OHG ols Gewerbebetrieb onzusehen wor - zum Nochteil des
Klögers entschied, bildet er im Streitfoll den zutreffenden Anknüp-
fungspunkt für den Beginn der Veriöhrung.

322



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 10/93

b) Ob der Louf der Veriöhrungsfrist schon mit Zugong des Bescheides
vom 4.8.1982 oder - wegen dessen Aufhebung im onschließenden
finonzgerichtlichen Verfohren - erst oufgrund des om 21.12.1983 er
go n genen ein heitlichen Feststel I u ngsbescheids bego n n, bro ucht der
Senot nichi zu entscheiden; denn in iedem Folle konn der Klöger ver-
longen, so gestellt zu werden, ols wöre die Veriöhrung des Primör-
o nspruchs nicht eingeireten (sogeno n nter Seku ndö ro nspruch ).

,Aufgrund des Erlosses der Feststellungsbescheide sowie der Beorbei-
tung der dogegen gerichteten Rechtsbehelfsverfohren konnte der Erst-
beklogte erkennen, doß der Rot, eine OHG zu gründen, fehlerhoft wor.
Domit hotte er zu einem Zeitpunkt, ols dos Mondot noch bestqnd, Ver-
onlossung, den Klöger über seine Hqftung und die moßgeblichen
Veriöhrungsvorschriften zu belehren (vg l. BGIZ 83, 17, 21 I+ ; 114, 150,
l5Z). Diese Belehrungsp{licht blieb bestehen; denn der Klöger hot vor
Ablouf der Primörveriöhrung keinen Rechtsrot in Anspruch genommen.
Selbst donn, wenn die Primörveriöhrung erst mit Zugong des I9B3
erlossen en Feststel I u n gsbesch eids einsetzte, wo r sie spötestens En de
September 1986 obgeloufen. Zu diesem Zeitpunkt hotte der Klöger
noch keinen Anwolt mit der Vertretung seiner lnteressen gegenüber
dem Beklogten beouftrogt. Der Sekundöronspruch wor noch nichtver-
iöhrt, ols die Kloge aml2.2.19BB zugestellt wurde.

c) Die Betriebsprü{ung sowie die doroufhin in den ersten Monoten des
Johres 1985 ergongenen geönderten Steuerbescheide sind für den
Louf der Veriöhrungsfrist nicht von Bedeutung. Der oufgrund einer
fehlerhoften Gestoltungsberotung entstondene wirtschoftliche Noch-
teil ist veriöhrungsrechtlich ols ein Gqnzes onzusehen, so doß grund-
sötzlich mit Eintritt des ersten Schodens eine einheitliche Veriöhrungs-
frist zu loufen beginnt (Senotsurt. v.3.12.1992 - IXZR6l/92, G\93,79
NJW 1993, li3? ll4l mw.N.l. lm übrigen hoben die Beklogten nicht dor-
geton, dqß die Betriebsprüfung eine Erhöhung des hier geltend ge-
mqchten Schqdens zur Folge hotte (vgl. BGNZ ll4, 150 : Gl 91,1711.

tv.

lst ein Ersotzonspruch des Klögers gegen den Erstbeklogten wegen
fehlerhofter Steuerberoiung begründet, hoftet die Zweitbeklogte für
diesen Schoden ols Gesomtschuldnerin 19 421BGB).

Wer einen einer Sozietöt ongehörenden Steuerberoter beouftrogt,
schließt den Vertrog - nicht onders ols bei Einscholtung eines Anwolts -
im Zweifel mit ollen in der Sozietöt verbundenen Steuerberotern und
Rechtsonwölten ( BGH Z 83, 328 : Gl 14 /82). U mstö nde, d ie im Streitfo I I
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ouf einen dovon obweichenden Willen des Klögers hindeuten, sind nicht
vorgetrogen. Doß beide Beklogte Steuerberoter sind, nur der Erstbe-
klogte ober doneben gleichzeiiig Rechtsonwolt ist, schließt ein Vertrogs-
verhöltnis des Klögers mit der Sozietöt nicht ous. Die unterschiedliche
berufliche Quolifikotion der einzelnen Mitglieder der Sozietöt hot ledig-
I ich zu r Folge, doß eine g eso mtsch u ld nerische Verpfl ichtu ng n u r entstehen
konn, soweit ieder die generellen rechtlichen und fochlichen Vorous-
setzungen zur Beorbeitung des erholtenen Auftrogs erfullt. Doher konnte
dem Klöger gegenüber ollein im Bereich der Steuerberofung eine Mit-
hoftung der Zweitbeklogten begründet werden. Do der Fehler, ous dem
der Klöger seinen Ersotzonspruch herleitet, die steuerberotende Tötigkeit
betrifft', hot die Beklogte zu 2l {ür den dorous entstondenen Schoden ols
Geso mtsch u ld ner einzustehen.

Die Soche ist on dos Beru{ungsgericht zurückzwerweisen {5565 Abs. I

ZPOI.

Do die behouptete Schodensumme den Klogebetrog übersteigt, wird der
Klöger in der neuen Verhondlung zunöchst ongeben müssen, in welcher
Reihenfolge er die Nochteile ous den Johren 1979 bis 1983 geltend
mochen oder wie er sie ouf die Klogesumme verteilen will. Ohne diese
Klorstellung genügt die Kloge nicht den Anforderungen des $ 253 Abs. 2
Nr: 2 ZPO (vgl. BGH, Urt. v. 8.12.1989 - V ZR 174/BB, NJW 1990,2068,
2069 m.w.N.).

Soweitder KlögerSchoden ous dem Johre 1979 erselztverlongt,wird dc -

Berufungsgericht zu klören hoben, wonn für den Beklogten zu l) erstmors
Veronlossung bestond, die Errichtung einer GmbH & Co. KG zu empfeh-
len, und ob bei rechtzeitiger Berotung eine solche Gesellschoft noch im
Johre 1979 gegründet worden wöre.

Anmerkung:

Die Dorlegungen des BGH zur Berotungspflicht und zur Einholiung des
,,relotiv sichersten Weges" entspricht bisheriger Rechtsprechung. Der
Sieuerberoter hot sich on der höchstrichterlichen Rechtsprechung des
Bundesfinonzhofes onzulehnen. Es ist gleichgültig, ob diese in der Litero-
tu r bekö m pft wi rd (G rofe/ Lenzen/ Ro i ner Steu erberoterh o{iu n g 2. Auf I o g e
12.247 m.w.N.; für den Anwoltsregreß ebenso OLG Düsseldorf Gl 1993,
139).
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lnteresso nt isi d ie Entscheid u ngso usso g e zu m Schoden' Reg el mößig m u{)
dos Regreßgerichi die obiektiv richtige Enischeidung der Finonzbehörde
suchen. Dies gilt nicht, wenn die Finonzverwoltung einen Ermessensspiel-
roum hotte oder sie oufgrund ollgemeinerVerwoltungsübung gebunden
wor. In diesem Foll ist die mutmoßliche Behördenentscheidung fesizustel-
len. Hier schließt dos Urteil on die Entscheidung des BGH vom 15. l. l98l -
Vll ZR 44/81(NJW 198],920) - on.

Bei den Ausführungen zum Veriöhrungsbeginn des Regreßonspruches
verbleibt der 9. Senot bei seiner mo ndo ntenfreu nd lichen Auffossu ng, doß
entscheidend derZugong des schödigenden Steuerbescheides sei. Es ist
zu beochten, doß diese Rechtsprechung sich lediglich ouf die steuerliche
Gestoltungsberotung bezieht. Bei fehlerhofter Berotung in wirtschoft-
lichen Angelegenheiten stellt der BGH noch wie vor für den Veriöhrungs-
beginn ouf den Zeitpunkt der rechtlichen Bindung, d.h. der {ehlerhoften
rechtsgeschofilichen Gestoltung ob (BGH UrI.v.7.5.l99l - lX ZR IBB/90
Gl 1991, 223: WM 1991, 1303).

Anwoltshoftung
- Beweissicherung
- Risikoberotung
- 2 Anwölte
{BGH, Urt.v. 3.7.1993 - lX ZR 242/921

Leitsotz:

Wird ein Rechtso nwo lt beo uftro gt, Schodenersotzo nsprüche geltend zu
mochen, ko nn er verpf lichtet sein, zur Vorbereitung des Prozesses, in wel-
chem ein subsiontiierter Vortrog zu Ursochen, Art und Umfong des
Schodens erwo rtet wird, entsprechende Feststel I u n g en zu vero n lossen
und Beweise zu sichern.

Totbestond:

Die Klögerin, die ein Modegeschöft betreibt, mieteie mit schriftlichem
Vertrc g vom 24..l.l. lgBZ von der M.-l m mobilien Gm bH & Co. Gru ndstücks-
verwertungs-OHG (im folgenden: M.l Geschöftsröume in einem Ge-
böude, dos M. gerode umbouen und instondsetzen ließ. Diese Arbeiten
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wurden von der S. GmbH & Co. Bouunternehmung KG (im folgenden: S.)

ols Generolunternehmerin durchgeführt. Am 9.6.1988 wurden der Klöge-
rin die Schlüssel zu den gemieteten Geschöftsröumen übergeben. Zu
d iesem Zeitpu n kt wo ren d iese o u genschein lich bezugsfertig u nd trocken;
in onderen Teilen des Geböudes wcren die Arbeiten noch im Gonge.
Zwischen dem 9. und dem 13.6.l9BB verbrochte die Klogerin ihre Woren
in den Loden. Bei der Geschöftseröffnu ng o m 13. 6. lgBB bemerkte sie eine
großflachige Durchfeuchtung des Teppichbodens. Die Ursoche ist un-
streitig nicht im Verontwortungsbereich der Klögerin zu suchen. Ob diese
schon om 13.6.l9BB dem Beklogten zu l), der domols mit dem Beklogten
zu 2l eine Anwoltssozietöt unterhielt, ein Mondot erteilte, isf zwischen
den Porteien streitig. ln der Folgezeii unternohm S. - spöter mit Unter-
stüizung Dritter - den Versuch, die Feuchtigkeit mit Hilfe eines Trockung^
gerötes zu beseitigen. Ende J u ni stel lte d ie Klo gerin Feuchtig keiisschöde' r

on ihren Woren {est. Spöiestens ietzt beouftrogte sie den Beklogten zu 1),

Schodenersotzonsprüche zu prüfen und durchzusetzen. lm Juli l9BB ver-
onloßte sie ouDerdem den Sochverstöndigen E., ein Gutochten über die
Feuchtigkeitsschöden on den Woren zu erstotfen. Dovon erhielt der
Beklogte zu l) Kenntnis. Ende Juli oderAnfong August l9BB beouftrogte
die Klögerin den Rechtsonwolt U. mit derWohrnehmung ihrer lnteressen.
Vlbnn dos o'em Beklogien zu li erieilie iviondoi eno'eie, ist sireitig.

Die Worenvorröte, die ollesomt in dem Lodenlokol belossen wurden, ver-
koufte die Klogerin noch und noch bis spötestens Ende September 1988.
Einen Teil konnte sie zu ermößigten Preisen im Loden obseizen; den Rest
uberließ sie in Bousch und Bogen einem Textilverwertungsunternehmen.

lm Johrelg8g erhob die Klögerin - gestütziou{dos Gutochten E. - gegen
S. Kloge ouf Ersotz eines Teils ihres Worenschodens. Dos Londgericht M.
wies die Kloge mit Urieilvom 21. 3. 1990 ob. ln den Gründen führte es unte'
onderem ous, die Klögerin hobe den Schodenum{ong nicht substontiiert
dorgeton; do eine gleichmößige Schödigung der ous verschiedenen
Moteriolien bestehenden Kleidungsstücke o uszusch ließen sei, hotte die
Klögerin die Schodigung eines ieden Einzelstückes detoilliert vortrogen
müssen. Hierfür sei dos Gutochten E. unbrouchbor. Dieses Urteil wurde
rechtskroftig.

Die Klögerin, die sich zu einer derortigen Substontiierung ihres Schodens
oußerstonde sieht und dofür die Beklogten verontwortlich mocht, nimmt
diese nunmehr ouf Ersotz ihres Schodens in Anspruch. Sie hot diesen ouf
220.619,79 DM beziffert. Londgericht und Oberlondesgericht hoben die
Klo ge o bgewiesen. Do gegen richtet sich die Revision, mit der d ie Klö gerin
ihren Anspruch in Höhe von 40.000 DM nebst Zinsen weiterverfolgt.
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Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel führt zur Aufhebung und Zurückverweisung

Dos Berufungsgericht hot - im wesentlichen ouf die Gründe des erstin-
stonzlichen Urteils bezugnehmend - eine Pflichtverletzung der Beklogten
im Zusommenhong mit dem Vorwurf, sie hötten nicht olles geton, um der
Klögerin in einem spöteren Rechtsstreit schlüssigen Sochvortrog zu
ermöglichen, verneint. Anderweitige Pflichtenverstöße hotte es offen-
gelossen, weil die Klögerin den Prozeß gegen S. ohnedies verloren hötte.
Ergönzend hot es ousgeführt, wenn der im Johre lgBB entstondene
Schoden der Klögerin ouch ohne die ongeblichen Versöumnisse der
Beklogten unter Beweisontriti beziffert werden könne, so hötte dieser
Beweis ouch schon im Vorprozeß ongetreien werden können.

il.

Dos Urteil hölt einer rechtlichen Uberprüfung nicht stond.

l. Noch gefestigter Rechtsprechung ist ein Rechtsonwolt im Rohmen des
ihm erteilten Auftroges verpflichtet, den Auftroggeber ollgemein und
umfqssend zu belehren, seine Belonge noch ieder Richtung wohrzu-
nehmen und die Geschöfte so zu erledigen, do0 Nochteile für ihn
möglichst vermieden werden (vgl. BGHZ 89,178,181 l+; 97, 372, 376;
BG H, U rt. v. 16. 5. l99l - lX ZR l9l /90, NJW 1991, 2079, 2080 ; v. 6. 2. 1992
- lX ZR 95/91, NJW 1992,1159,1160; v. lB. 3.1993 - lX ZR 120/92, z.V. b.).

Wi rd ei n Rechtso nwo lt beo uftro gt, Sch o denersotzo nsp rü ch e g eltend
zu mochen, konn erverpflichtet sein, zurVorbereitung des Prozesses, in
welchem ein substontiierterVortrogzu Ursochen, Art und Umfong des
Sch o d ens erwo rtet wi rd, entsp rech en d e Feststellu n gen zu vero n lossen
und Beweise zu sichern. Dies gilt insbesondere donn, wenn zu befürch-
ten ist, doß solche Feststellungen spöter nicht mehr nochgeholt werden,
Beweismittel verlorengehen oder in Zukunft nur noch schwer zugön-
glich sein können. Unter solchen Umstönden ist regelmößig die Ein-
leitung eines selbstöndigen Beweisverfohrens noch $5 4B5l+ ZPO
ongebrocht (vgl. Vollkommer, Anwoltsho{tung 1989 Rdnr.53Z Rinsche,
Die Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors 4. Aufl. Rdnr. I 354,
361ff). Kommt es für die zu treffenden Feststellungen nicht ouf beson-
dere Sochkunde on, konn der Anwolt ouch in onderer Weise dofür
sorgen, dofJ der Mondont in einem spöteren Proze$ zu substontiierten
Dorlegungen in der Loge ist.
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2. Eine solche Pflicht trof im vorliegenden Foll ouch die Beklogten.

Der Bekloglezull - und mit ihm sein domoliger Sozius, der Beklogte zu
2) (vgl. 8GN256,355,359 f; BGH, Urt. v.10. 3.l9BB - lllZR195/86, WM
l9BB,986; v. IB. 3. 1993 - IXZR120/92,2.Y.b.1- wurden von der Klögerin
beouftrogt, Schodenersotzonsprüche wegen der Beschödigung ihrer
Woren geltend zu mochen. Ursoche dieser Beschadigung wor ougen-
scheinlich Feuchtigkeit, die in die gemieteten Geschöftsröume einge-
drungen wor. Noch den Feststellungen des Londgerichts im Vorprozeß
veröndern sich Textilien unter Feuchtigkeitseinfluß ie noch Art des ver-
wendeten Moieriols und Verorbeitung unterschiedlich. Die Unter-
schiede betreffen die Art des Schodens und die Geschwindigkeit, in

der sich die Beschödigung vollzieht. Abweichende Fesistellungen wur-
den im vorliegenden Verfohren nichi getroffen. Londgerichi und Cb"^
londesgericht hoben im Gegenteil die im Vorprozeß gezogene Folg"-
rung, doß bei der Geltendmochung von Schodenersotz für Feuchtig-
keitsschöden on Texiilien Art und Umfong der Beschödigung eines

ieden Stücks dorzustellen scicn, ousdrüclclich gcbilligt. Dieses Ergobnis
wird ouch von den Beklogten nicht ongezweifelt. Die donoch zu stel-
lenden Anforderungen on die Substontiierung des Schodens woren
ihnen ouch schon bei der Erledigung des von der Klögerin erholienen
Auftrogs bekonnt. Denn sie behoupien, die Klögerin dorouf hingewie-
sen zu hoben, doß sie - wenn schon kein Beweissicherungsverfohren
durchgeführt werde - die einzelnen Kleidungsstücke noch Gottung,
Moteriolund Schodenumfong quflisten müsse. Eine derortige, beweis-
kroftig festzuholtende Bestondsoufnohme wqr erforderlich, weil die
Klögerin - um den Schoden gering zu halten -fortlcufend bemühtwor,
ouch die beschodigie Wore zu veröußern.Zu diesem Zweck gob sie
nicht nur Einzelstücke zu ermößigten Preisen ob; sie veronstoltete
spöterouch einen Röumungsverkouf und überließ den unverköuflich.
Rest on einen Textilverwertungsbetrieb. Von den Verkoufsbemühungen
hotten die Beklogten Kenntnis. Noch derVeröußerung wor nicht mehr
festsiellbor, ob, wie und in welchem Um{ong die Einzelteile totsöchlich
beschadigt gewesen woren. Domit mußten ouch die Beklcgten
rechnen.

Weil mit der Veröußerung eines ieden Einzelsiücks die Moglichkeiten
der Klogerin obnohmen, spöter ihrer Dorlegungs- und Beweislost
genügen zu können, woren die Beklogten verpflichtel beweiskroftige
Feststellungen zu veronlcssen, bevor die noch vorhondene Wore ver-
öußert wurde.

Die Beklogten hotten die Klögerin desholb dorouf oufmerksom zu
mochen, doß vor ieglichem Verkauf beschodigterWore deren Zustond
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- entweder durch einen Sochverstöndigen, oder durch Personen, die
spöter ols Zeugen in Beirochi komen, oder durch die Klogerin selbst im
Beisein solcher Personen - fesfgeholten werden mußte.

3. Diese Pflichten hoben die Beklcgten noch ihrem eigenen Vorbringen
sch u ld hoft vernoch lössigt.

o) Angeblich hoben die Beklogten die Klögerin oufgefordert, eine
Liste zu erstellen, die den oben beschriebenen Anforderungen ent-
sprochen hötte. Die Klögerin hobe ober erklört, ,,doß sie dos nicht
moche'l Es wöre nunmehr die onwoltliche Pflicht der Beklogten
gewesen, der KIögerin deutlich vorAugen zu führen, welches recht-
liche Risiko diese Unterlossung noch sich ziehen konnte. Eine der-
oriige Belehrung erteilt zu hoben, behoupien die Beklogten selbst
nicht. Sie röumen im Gegenteil ein, doß der Beklogte zu l) dorouf
hingewiesen hobe, die Durchfeuchtung der Wore könne durch
Zeugen eindeutig bestötigtwerden. Dieser Hinweis wor zumindest
irrefuhrend, folls nicht gllichzeitig klorgestellt wurde. dofl es in
einem spöieren Prozeß nicht genügen würde, wenn die Klögerin
pouschol behouptete und in dos Wissen von Zeugen stellte, ,,die
Wore" sei insgesomt durchfeuchiet gewesen. Doß ein derortiges
Vorbringen ols unsubstontiiert und entsprechende Beweisontritte
wegen Aus{orschung zurückgewiesen werden konnten, wor für die
Beklo gten voro usseh bo r.

b) Entgegen derMeinung derVorinstonzen wurden die Beklogien der
Bemühungen um die Feststellung des Schodenumfongs nicht
dodurch enthoben, doß die Klögerin ouf Anroten des Einzelhon-
delsverbondes selbst bei dem Sochverstöndigen E. ein Privotgut-
ochten in Auftrog gob. Dieses Gutochten kom ouf olle Fölle zu spöt,
um noch Aussogen über den Zustond solcher Woren entholten zu
können, die bereits veröußertworen, ols der Gutochter den Besto nd
besichtigte. Soweit Wore spöter veröußert wurde, hötten die
Beklogten sich ollenfolls donn ouf dos Gutochten verlossen dürfen,
wenn sie sich dorüber vergewissert hötten, ob der Gutochier ols
zuverlössig bekonnt und ob ihm von der Klögerin ein sochgerechter
Auftrog erteilt worden wor. Etwos Derortiges hot dos Berufungs-
gericht nicht festgestellt, wird von den Beklogten ouch nicht be-
houptet. lm übrigen wöre dos Verirouen in die Arbeit des Gutoch-
ters ouch nur gerechtfertigt gewesen, bis dos Gutochten vorlog
und von den Beklogten überprüft werden konnte.

Auch spöter hoben sich die Beklogten indes um dos Privotgutochten
nicht gekümmert. Sie hoben es insbesondere unterlossen, es ouf
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seine Tcuglichkeit zu prüfen. Der Beurieilung der Vorinstonzen, die
Beklogten seien dozu nicht verpflichtet gewesen, vermog der Senot
nicht zu folgen.

Nochdem die Beklogien bisher von onderen Moßnohmen zur Fest-
stellung des Schodens obgesehen hotten, kom es entscheidend ouf
den lnholt dieses Gutochtens on. Folls es mongelhoftwor, hotten die
Beklogten domitzu rechnen, doß die Klögerin ihre Rechte nichtwürde
durchsetzen können. Desholb hötten die Beklogten, ols sie erfuhren,
doß die Klögerin ein Gutochten in Auftrog gegeben hotte, diese ouf-
fordern müssen, do0 sie ihnen dos Gutochten - sobold es bei ihr ein-
ging - umgehend überließ. Für den Foll, doß sich die Vorloge des
Gutochtens verzögerte, hötten die Beklogten bei der Klögerin noch-
frogen und sie erforderlichenfolls veronlossen müssen, den Sochvt
stöndigen zu erinnern, oder dies selbst in die Hond nehmen müssen.
Ohne Prüfung des Gutochtens konnten sie dem ihnen erteilten Auftrog,
Schodenersotzonsprüche der Klögerin zu verfolgen, nicht gerecht
wcrdcn.

Um dos der Klögerin vorliegende Gutochten hötien sich die Beklogten
nur donn nicht mehr zu kümmern brouchen, wenn dos ihnen erteilte
Ä/t^..^^l -.rl--.--:r- l-^-.--l -t -.-. .--- - a r-\ L I n Itvtuttuut ueteils (.)cgrtuct gewesen wo[e, rovot't genroos DeruTUngs-
gericht iedoch ebensowenig ous wie dos Londgericht.

c) Die Beouftrogung eines weiteren Rechtsonwolts durch die Klögerin
entbond die Beklogten nicht von ihren Pflichten. Die gegenieilige
Meinung der Vorinstonzen ist verfehlt. Beouftrogt ein Mqndont neben-
einonder zwei voneinonder unobhöngig tötige Rechtsqnwölte, so
hoben beide einen eigenstöndigen Pflichten- und Verontwortungs-
bereich. Keiner ist in seinem Pflichtenkreis ols Erfüllungsgehilfe des
onderen im Sinne des $ 278 BGB tötig (vgl. BGH, Urt. v. 17.12.1987 -
IXZR4l/86. Gl BB, 164: NJW 1988,1079,1082; v.24.3.1988 - lX ZR
114/87, Gl BB, 164: NJW l9BB, 3013, 3014). Selbst wenn die Anwölte
voneinonder wissen, dorf keiner seine eigenen P{lichten im Vertrouen
dorouf vernochlössigen, der ondere werde die seinen erfüllen.

Die Ansicht, die Beklogten hötten dovon ousgehen dürfen, die Kloge-
rin wünsche nicht mehr; doß sie sich mitdem Gutochten befoßien, konn
sich nicht ouf entsprechende Feststellungen siützen.

4. Der Klö g erin ist ein Schoden entsto nden. Zwo r isi n icht o uszusch ließen,
doß der Klögerin wegen der beschödigten Woren Ansprüche gegen
die Vermieterin M. zustehen. Die Beklogten verstieDen iedoch gegen
Treu und Glouben, wenn sie die Klögerin ouf einen Rechtsstreit gegen
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M. verwiesen. Die Klögerin hot wegen der den Beklogten zur Lost follen-
den P{lichverletzung bereits den Prozeß gegen S. verloren. Schon
desholb wor und ist ihr nicht zuzumuten, ouf der Grundloge der ihr zur
Verfügung stehenden Beweismittel einen weiieren Rechtsstreit - gegen
ihre Vermieterin - zu führen. Es kommt hinzu, doß bei einer Schoden-
schötzung noch $ 2B7ZPO {vgl. dozu BGH, Urt. v. 16. 12.1963 -lllzR47/63,
LM ZPO g2B7 Nr. 33; v. 5. ll.1992 - lXZRl2/92, Gl93,98 : WM 1993,
382) in einem Prozefl gegen M. und einem Rechtsstreit gegen die Beklog-
ten unterschiedliche Beweiso nforderungen bestehen. ln dem Verfo hren
gegen die Beklogien ist nömlich zu deren Losten ouch zu berücksichtigen,
doß sie es zu vertreten hoben, doß die Klögerin ihren Schoden nicht so
eingehend vortrogen konn, wie es möglich wöre, wenn die Beklogten
ihren Pflichten nochgekommen wören. Freilich werden die Beklogten für
den Foll ihrer Verurteilung - sei es im vorliegenden Rechisstreit, sei es
o ußerh o l b d ieses Verfo h rens (vg l. BG HZ 52, 39, 421 - dieAbtretu n g eines
entsprechenden Anspruchs der Klögerin gegen M. verlongen können
(vgl. Polondt/Heinrichs, BGB 52. Aufl. S 255 Rdnr. 2, Z; Stoudinger/Selb,
BGB 12. Aufl. $ 255 Rdnr. 20 ++1.

5. An der Ursöchlichkeit der Pflichverletzung für den eingetretenen
Schoden ist oufgrund des derzeitigen Soch- und Streitstondes nichtzu
zweifeln.

o) Hötien die Beklogten dorouf gedrungen, doß noch vor der Ver-
öußerung der Woren die Beschödigung eines jeden einzelnen
Bestondteils beweiskröftig festgeholten wird - sei es durch einen
gerichtlichen Sochverstöndigen im Rchmen eines Beweissiche-
rungsverfohrens, sei es durch den Privotgutochter E., sei es durch
die Klagerin und ihre Mitorbeiterinnen -, wören die Ansprüche,
soweit sie gerichtlich geltend gemochi worden sind, nicht on der
fehlenden Subsiontiierung des Schodens gescheitert. Sie würden
ouch in einem künftigen Prozef- nicht doron scheiiern. Doß in
dem Vorprozeß gegen S. möglicherweise ein (Mindest-)Schoden
noch $ 287 ZPO hötte geschötzt werden können, öndert on dem
Ursochenzusommenhong zwischen der Pflichverletzung der Be-
klogten und dem Verlust des Rechtsstreits nichts.

Höti'en die Beklogten die Klögerin wenigstens ouf die Nowendig-
keit eines deroriigen Vorgehens oufmerksom gemocht, so hötte sich
diese noch ollgemeiner Lebenserfohrung einem dercrtigen Rot
nicht verschlossen (BGH, Urt. v. 26.9.1991- lX ZR 242/90, G\92,
28, 58: WM 1991,1993,1994; v.6.2.1992 - lX ZR 95/91, Gl92,ll5: WM 1992,742,743; sl. Rspr.).
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b) DofJ die Klogerin den Vorprozeß ohnedies - ouch bei gehöriger Sub-
stontiierung des Schodens - wegen überwiegenden Mifuerschuldens
verloren hötte, wie die Vorinsto nzen gemeint hoben, lo0t sich oufg rund
der bisherigen Feststellungen nicht sogen.

Bei der Feststellung, doß der Klögerin ein weit überwiegendes Mit
verschulden desholb vorzuwerfen sei, weil sie noch Erkennen der
Ro u mfeuchtig keit d ie Wo ren n icht u nverzu g I ich o usgelo geri ho be, hot
dos Berufungsgericht den Prozeßstoff nicht ousgeschöpft. Es mog zu-
treffen, doß die Klögerin, die ols Textilkouffrou die Verderblichkeit der
Woren bei Nösse selbst beurteilen konnte, inso{ern die Veroniwortung
nicht ouf die Beklogten obwölzen konn, und zwor selbst donn nicht,
wenn diese ihr nicht die Auslogerung empfohlen hoben sollten. Dos
Belossen derWore in den feuchten Röumen könnte indes desholb kei^
besonders schwerwiegender Verstoß gegen die in eigenen Angele
genheiten onzuwendende Sorgfolt gewesen sein, weil noch der
Behouptung der Klögerin die hinzugezogenen Fochleute ous dem
Bou- urrd Versiclrerurrgsgewerl-re - urrd eber,sc, die Beklogterr - die
Feuchtigkeit zunöchst für wesentlich weniger schwerwiegend hielten
ols sie sich spöter herousstellte. Mon versproch sich vom Aufstellen
von Trocknunqsqeröten rosche und nochholtiqe Abhilfe. Diesem
Vortrog hot dos Berufungsgericht keine Beochtung geschenkt. Dovon
obgesehen ist bei der Froge des Mituerschuldens ouch zu bedenken,
doß die Klögerin die Entscheidung über die Auslogerung von einer
Risikoobwögung obhöngig mochen durfte. Es erschien nicht ousge-
schlossen, doß die Lodenröume ousgetrocknet sein würden, bevor die
Feuchtigkeit die Kleidungsstücke in Mitleidenschoft ziehen konnte.
Umgekehrt stond ouch nicht fest, ob die Woren ungeochtet eines
optisch noch einwondfreien Zustonds nicht bereits irreporobel ge-
schAdigt woren. Selbst wenn bei einer Auslogerung weiiere Schode
vermieden worden wören, hotte die - bei einer Auslogerung nicht zu
vermeidende - Schließung des Geschöfts einen onderen Schoden mit
sich gebrocht. Dos Londgericht hot zwor ongedeutet, doD sich die
Klögerin von ,,koufmönnischen.Erwögungen" leiten ließ. Es - und ouch
dos Berufungsgericht - hot es ober versöumt, diese Erwögungen zu
bewerten und zu gewichten.
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Notorhoftung
- Sicherung des Wegerechts
- Veriö hrungsbeg inn des Ersotzo nspruchs
- onderweitige Ersotzmoglichkeit
{BGH, Urt.v. 24.6.1993 - lX ZR 84/921

Leitsötze:

L Soll zugunsten des ieweiligen Eigentümers eines gekouften Grund-
stücks ein Wegerechi on einem onderen Grundstück durch eine
Grunddienstborkeit gesichert werden, so hot der Notor im Rohmen
seiner Pflicht, die Beteiligten über die rechtliche Trogweite des zu
beurkundenden Koufuertroges zu belehren, grundsötzlich ouf ihm
bekonnte, im Grundbuch eingetrogene Belostungen des onderen
Grundstücks und deren Bedeutung hinzuweisen.

2. Zur Veriöhrung eines Ersotzonspruches wegen fohrlössiger Amts-
pflichverletzung eines Notors bei o nderweitiger Ersotzmoglichkeit
des Geschödigten.

Totbestond:

Die Klöger verlongen vom beklogien Notor Schodenersotz, weil er sie
bei der Beurkundung eines Grundstückskoufuertroges nicht über die
Rechtsloge bezüglich vertroglicher Wegerechte belehrt hobe (S 19

BNotO).

Der Beklogte beurkundete om 8.8.1979 einen Vertrog, in dem die P KG
(forton' P KG oderVerköuferin) den Klögern eine - domols noch zu ver-
messende - Teilflöche von etwo 3.600 qm eines lndustriegrundstücks für
830.000 DM verkoufte. Die Folligkeit des Kou{preises hing u. o. dovon ob,
doß die Glöubiger der in Abt. lll/Nr. 2 - ll des Grundbuchs eingetroge-
nen Grundpfondrechte die Freigobe des verkouften Teilgrundstücks
erklörten. Die Verköuferin verpflichtete sich, diese Flöche von den ge-
nonnten Belostu ngen freizustellen;,,sö mtliche Beteiligten" stim mten der
Hoftentlossung zu. Die Köufer übernohmen Rechte und Belostungen ous
Gru ndd ienstbo rkeiien u nd persön lichen Dienstbo rkeiien (Gleisn utzu n gs-
und Wegerechte), die in derVorkriegszeit im Grundbuch des ursprüng-
lichen Gesomtgrundstücks eingetrogen worden woren, soweit sie den
verkouften Grundstücksteil betro{en; diese Rechte sicherten ouch den
Zugong des Gesomtgrundstücks zur öffentlichen Stroße (,,olte Rechte").
Die Verköuferin röumie dem ieweiligen Eigentümer des verkouften Teil-

\)
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grundstücks, dos ein ,,Hinterliegergrundstück" ist, u. o. Rechte zur Nutzung
einer Gleisonloge ouf dem - nöher zur Stro0e hin gelegenen - Rest-
grundsiück sowie bei diesem ols Grunddienstborkeiten einzutrogende
Wegerechte ein (,,neue Rechte").

Nr. lll 3 c des Vertroges loutei'

,,DerVerköufer röumt dem ieweiligen Eigentümer des verkouf-
ten Teilgrundbesitzes dos Recht ein, die ouf dem ihm ver-
bleibenden Teil g ru nd besitz vorho ndene Wegf loche ü ber d ie
bisherigen Porzellen Flur 42 Flurstücke 43, 42, 44 und 41 zum
Gehen und Fchren zu benutzen, um zv bzw. von dem be-
rechtigien Grundbesitz zu gelongen und dieses Recht ollen
Personen zu gestotten, die zu bzw. von dem berechtigien
Grundbesitz gelongen wollen, ferner die in diesen Grund-
stücken vorhondenen Versorgungs- und Entsorgungsleisiun-
gen mitzubenutzen.

Die Kosien fur die Unterholtung und Erhcltung dieser Einricht
ungen irogen die beteiligten Eigentümer rotierlich entsprech-
end der GrofJe ihrer Grundstücke im Verhöltnis zu der Größe
der beteiligten Geso mtgrundstücke.

Diese Vereinborung ist ols Grunddienstborkeit ouf dem dem
Verkö ufer verb lei benden Tei I d er vorg eno n nten G ru n dstü cke
zu Gunsten des ieweiligen Eigentümers des Koufgrundbe-
sitzes in dos Grundbuch einzutrogen'.'

Noch der Vermessung des verkouften Grundstücksteils beurkundete der
Beklogie am23.6.1980 die Auflossung und die Bewilligung der Eintro-
gung der Grunddienstborkeiten. Die Verköuferin befreite diesen Grund-
stücksteil von Gru nd pfo nd rechten. Die Klö ger zo h lten den Ko ufpreis u nd
wurden ols Eigentümer im Grundbuch eingetrogen.

Am 30.5.1980 beurkundete der Beklogte einen Vertrog, in dem die P KG
on den Koufrnonn M. dos - domols noch zu vermessende - Restgrund-
stück von eiwo 9.026 qm für 1.260.000 DM verkoufte. Die Folligkeit des
Koufpreises hing u. o. dovon ob, do0 die Glöubiger der in Abt. lll/Nr. 2 - ll
eingetrogenen Grundpfondrechte die Freigobe des Resigrundstücks
erklörten. Die Verköuferin verpflichtet sich, diesen Grundstücksteilvon den
geno nnten Belostungen freizustellen, ,,sömtliche Beteiligten" stimmten der
Hoftenilossung zu ,,bzv,l!beontrogten die Löschung ,,bzv'/.'die losienfreie
Abschreibung im Grundbuch. Der Köufer übernohm die in derVorkriegs-
zeii im Grundbuch des ursprünglichen Gesomtgrundstücks eingetroge-
nen Rechte und Belostungen ous Grunddienstborkeiten und persönlichen
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Dienstborkeiten (Gleisnutzungs- und Wegerechte), soweit sie dos Resi-
grundstück beirofen, sowie die von der Verköuferin mit den Klögern ver-
einborien Grunddienstborkeiten. Noch der Vermessung dieses Grund-
stücks beurkundete der Beklogte om 3.10.1980 die Auflossung und die
Bewilligung der Eintrogung der Grunddienstborkeiten. Dieses (Rest-l
Gru ndstück wurde nicht von den Gru nd pfo nd rechten, deren Glö u big erin
die Stodtsporkosse D. wor, befreit. Die zugunsien des (Teil-)Grundstücks
der Klöger bewilligten Grunddienstborkeiien wurden in der Zeit von
Augustl9B0 bis Februorl98lim Grundbuch des Restgrundstücks im Ronge
noch Grundschulden von insgesomt 1.BBO.000 DM eingetrogen. M.
wurde am 27.2.1981o|s Eigentümer im Grundbuch eingetrogen.

lm Jchre l9B2 wurde ongeordnet, doß dos Grundsiück M. ouf Antrog der
Stodtsporkosse D. wegen ihrer in Abt. lll/Nr. 6 eingeirogenen Grund-
schuld zwongsversteigertwerden sollte. Am 13. 3.1984 wurde dos Eigen-
tum der Glöubigerin zugeschlogen; die in der Vorkriegszeit eingetroge-
nen, gegenüber den Grundpfondrechten vorrongigen Grundsiücks-
belcstungen blieben bestehen, die den Klögern eingeröumten, im Ronge
noch den Grundschulden eingetrogenen Grunddienstborkeiten om ver-
steigerten Grundstück erloschen. lm Johre l9BZwurde dieses Grundstück
on die S. KG veröufJert.

Mit der im Jo n uo r l99l erhobenen Klo ge ho ben d ie Klo ger d ie Feststel lu n g
einer Ersotzpflicht des Beklogten wegen des Verlustes der Wegerechte
begehrt. Londgerichi und Oberlondesgericht hoben der Kloge den
Er{olg versogt. Mit der Revision verfolgen die Klager ihren Feststellungs-
ontrog weiter.

Aus den Gründen:
t.

Dos Berufungsgericht hot ongenommeR, der Beklogie hobe bei der
Beurkundung des Gru ndstücksko ufvertroges keine Amtspflicht verletzf
insoweit hot es sich den Erwögungen des Londgerichts ongeschlossen.
Dieses hot ousgeführt: Der Beklogte hobe eine Pflicht zur Aufklörung des
Sochverholts nichtverletzt, do die Kloger nicht dorgelegt hötten, doß sie
dem Beklogten beiden Beurkundungen dos Problem derolten und neuen
Wegerechle zvr Berotung unterbreitet hötten. Er hobe ouch nicht gegen
seine Pflicht zur Belehrung über die rechtliche Trogweite des Geschöfts
verstoßen. Er hobe nicht dofür sorgen müssen, doß die neuen Wegerecht
vorrongig und domit zuschlogsfest eingetrogen wurden, weil dies mit
ei ner Verletzu n g seiner N eutro I itötsf I icht verb u nden g ewesen wö re. Zw or
hobe die Berotung dorüber, doß die neuen Wegerechte nur on rong-
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bereiter Stelle höiten eingeirogen werden können und deswegen nicht
zuschlogsfesi gewesen seien, die rechtliche Seite des zu beurkundenden
Geschöfts beiroffen. Uber dos sich ous einer solchen Eintrogung erge-
bende Risiko hötte der Beklogte ober nur donn belehren müssen, wenn
ihm die totsöchliche Bedeuiung der neuen Wegerechte zuvor von den
Klö g ern verdeutlicht worden wö re. Seine o I I gemeine Betreu u n gspf licht
hobe der Beklogte nicht verletzi, weil ihm keine besonderen Umstönde
bekonntgewesen seien, ous denen er hötte schließen müssen, doß einem
Beteiligten ein Schoden drohe und sich der Beteiligte dieser Gefohr
möglicherweise nicht bewußt sei.

il.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht stonc'

Der Beklogte hot die ihm gegenüber den Klögern obliegende Amtsp{licht
verletzt, die Beteiligten über die rechtliche Trogweite des zu beurkunden-
den Koufuertroges zu belehren ($ lZ Abs. I Sotz I BeurkG).

l. lm Rohmen dieser P{licht hot der Notor die Beteiligien insoweit zu
befrogen und zu belehren, ols es notwendig ist, um eine ihrem Willen
entsprechende, rechtswirksome Urkunde zu errichten. Dobei sind die
Beteiligten über die rechtliche Bedeutung ihrer Erklörungen und die
unmittelboren rechtlichen Voroussetzungen für den Eintritt des beob-
sichtigten Rechtserfolges o ufzuklö ren. Doher hot der Notor den Köufer
regelmößig quf Belostungen des Grundstücks und deren Bedeutung
hinzuweisen (BGH, Urt.v. ]9.12.1991- lX ZR B/91, G\92,229: WM
1992,527;v.3.2,1984 -V 2R190/82, WM 1984,700; v. ]9. l. l9B2 - Vl ZR

182/B0,WM 1982, 372,3731. Dos gilt noch Sinn und Zweck der Amts-
pflicht zur Rechtsbelehrung entsprechend, wenn ein zugunsten des
Koufgrundstücks eingeröumtes Recht zvr Benulzung eines onderen
Grundstücks durch eine Grunddienstborkeit om dienenden Grund-
stück gesichert werden soll (vgl. gg l0l8, l0l9 BGB). ln einem solchen
Folle muß der Notor die Beteiligten grundsötzlich über ihm bekonnte,
im Grundbuch eingetrogene Belostungen des onderen GrundstÜcks
und deren Bedeutung belehren. Nur donn ist sichergestellt, doß die
Beteiligten die Gefohrdung des von ihnen ongestrebien Rechtserfolgs
erkennen, weil die Grunddienstborkeit on dem onderen GrundsiÜck
durch den Zuschlog in einem Zwongsversteigerungsverfohren er-
löschen konn ($ 91 ZVGI, und doD sie rechtzeitig für Abhilfe sorgen
können.

2. lm vodiegenden Folle entsproch es dem - offensichtlichen - Vertrogs-
wil len der Beteiligten, d u rch d ie verei n bo rten ( neuen ) Weg erechte dos
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- industrielle zu nutzende - ,,Hinierliegergrundstück" der Klöger über
dos Restgrundsiück on die öffentliche StroDe onzubinden. Zu diesem
Zwecke sollten die Rechte durch die Eintrogung einer Grunddienstbor-
keit im Grundbuch des dienenden Grundstücks gesichert werden.
Dieser beobsichtigte Rechtserfolg gehorle zu der rechtlichen Trog-
weite des zu beurkundenden Geschöfts. Seine Verwirklichung wor
geföhrdet, wenn die Grunddienstborkeit eingetrogen wurde, ohne
doß zuvor die ouf dem (Resi-)Grundstück lostenden Grundschulden
gelöscht worden woren oder ein Rongrücktritt der Grundschuld-
glöubigerin erfolgtwor. ln diesem Folle konnte die Grunddienstborkeit
- wie geschehen - durch den Zuschlog in einem Zwongsversieige-
rungsverfohren erlöschen ($ gl ZVGL Deswegen mußte der Beklogte,
nochdem er - gemöß eigenem Vorbringen - dos Grundbuch vor der
Beurkundung eingesehen hotte, die Kloger dorouf hinweisen, doß ou{
diese Weise die dingliche Sicherung ihrer neuen Wegerechte om Rest-
grundstück wegen der vorrongigen Grundpfondrechte entfollen
konnte.

Mit einem solchen Hinweis hötte der Beklogte nichi gegegen dos
Gebot der Unporteilichkeit ($ 14 Abs. I Sotz 2 BNotO) verstoßen, weil
dcdurch die Klager nichi einseitig gegenüber der Verköuferin bevor-
zugiworden wören. Vielmehr hotte die Erfüllung der Pflichtzur Rechts-
belehrung die Gefohr oufgezeigt, die dos Erreichen des Vertrogs-
zwecks in Froge siellte, und den Beteiligten Gelegenheit zur Vorsorge
gegeben.

3. Noch dem unbesiritienen Vorbringen der Klöger hot der Beklogte eine
solche Aufklörung unierlossen. Ein - von ihm behoupteter und von
den Klögern bestrittener - Hinweis, doß die Eintrogung des Wege-
rechis nur on rongbereiter Stelle erfolgen könne, genügte fur die erfor-
derliche Belehrung nicht. Selbstwenn die Klagergemöß dem Vorbrin-
gen des Beklogten domols geschöftserfohrene Koufleute woren, so
bedurften sie doch der Rechtsbelehrung. Er durfte sich nicht bei der
Beurkundung dorouf verlossen, doß bei einem spöteren Verkouf des
Restgrundsiücks die Grundschulden mit dem Koufpreis gelöscht wur-
den und donn die Grunddienstborkeiten zugunsien der Klöger Vor
rong erhielten.

4. Dos Unterlossen der Belehrung dorüber; doß die dingliche Sicherung
des vereinborten Wegerechts der Klöger wegen der vorrongigen
Gru nd pfo nd rechie n icht zusch lo gsfesi wo r; beru ht o uf Fo h rlössig keit
des BeklogIenlg2T6 BGB). Bei Beochtung der erforderlichen Sorgfolt
hötte er die Pflichtwidrigkeit seines Verhaliens erkennen und die sich
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dorous ergebenden Folgen fur die Klöger vermeiden können und
mÜssen.

5. Noch dem Klogevortrog besteht der - gemöß g2B7 ZPO {estzustel-
lende - hoftungsqusfüllende Ursqchenzusommenhong zwischen der
Amtspflichtverletzung und dem geltend gemochten Schoden (vgl. dozu
BGH, Urt. v.5.11.1992 - IXZR 260/91,WM 1993, 260,263;v.27.5.1993
- lX ZR 66/92,2.V. b.). Die Klöger hoben im einzelnen dorgelegt, doß
die olten Wegerechte für die Stroßenonbindung ihres Grundstücks
nicht ousreichten und dieses ohne dos vereinborte neue Wegerecht
einen erheblichen Minderwert oufweise. Die Klöger hoben behoupfet,
sie hötten, wenn der Beklogte sie pflichtgemoß belehrt hötte, die
Gru ndschu ld g lo u bigerin zu einem Ro n g rücktritt vero n loßt, weil d iese
ous den Veröußerungserlösen hobe befriedigt werden sollen; dcrout
bezieht sich der ho u ptsoch liche Feststel I u n gsc ntro g. H ilfsweise ho ben
sie vorgebrocht, sie hötten bei ordnungsmöfliger Belehrung den Kouf-
vertroq nicht geschlossen; dorouf bezieht sich der Hilfsontrog.

6. DerSchoden der Klögerinfolge desVerlustes desvereinborten Wege-
rechts wird nicht o usgeg lichen d u rch ih r gesetzl iches Notwegrecht . Es

erioubt nur die notwencjige Benutzung des Verbindungsgrundstücks;
die Richtung des Notwegs und der Umfong der Benutzung sind not-
folls durch Urteil zu bestimmen. Der Nochbor muß durch eine Geld-
rente entschodigt werden.

Am Schoden der Klöger öndert es nichts, dc0 noch ihrem Vorbringen
dos Nochborgrundstück inzwischen eine Boulosttrögt, die die öffent
liche Zufohrt ihres Grundstücks im Sinne des $4 BouO NW zum
Gegenstond hot. Eine solche Boulost gewöhrt den Klögern keinen
hinreichenden Schodeno usgleich. Sie beruht ouf einer öffentlich-recht-
lichen Verpflichtung des Grundeigentümers gegenüber der Boube-
hörde, die ouf die dorous folgende Berechtigung verzichten konn
($ ZB BouO NW). Den Klögern ols begünstigten Grundeigentümern
verleiht die Boulost, die im vorliegenden Folle nur die Bebouung des
Grundsiücks ermöglicht, kein eigenes Recht (vgl. BGHZ 88,97,9911;
BGH, Urt. v.19.4.1985 - V ZR 152/83, NJW 1985,1952f\.

1il.

Die Klöger hoben ollerdings bisher nicht vorgetrogen, doß sie nicht ouf
ondere Weise Schodenersotz erlongen können ($ 19 Abs. I Sotz 2
BNotO).
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Dos Fehlen einer onderweitigen Ersotzmöglichkeit ist vom Geschödig-
ten dorzulegen und zu beweisen. Negotive Anspruchsvoroussetzun-
gen sind solche Ersotzmöglichkeiten, die sich ous dem Sochverholt
selbstergeben, demselben Totsochenkreis entsprungen sind, ous dem
sich die Schodenhoftung des Notors ergibt, und begründete Aussicht
ouf Erfolg bieten. Kommt eine solche cndere Ersotzmöglichkeit in
Betrocht, so ist die Kloge gegen den Notor ols zur Zeit unbegründet
obzuweisen (BGH, Urt. v. 14.5.1992 - lX ZR 292/91, WM 1992, i533,
1537t.

Noch der vorgelegten Vertrogsurkunde konn die ernsthofte Mög-
lichkeit nicht ousgeschlossen werden, doß die Klöger gegen die
Verköuferin einen Anspruch ouf Ersotz ihres Schodens hcben; diese
MOglichkeit bestond ouch schon zum grundsötzlich moßgeblichen
Zeitpunkt der Klogeerhebung im vorliegenden Rechtsstreit (vgl. BGH,
U rt. v. 5. 11. 1992 - lll ZR91 /91, DA R I 993,184,186, z.Y. b. in BGllZ, zu $ 83 9
Abs. I Sotz 2 BGB). Ein Ersoizonspruch der Klöger gegen die Ver-
köuferin konn sich ous deren Verpflichtung in Nr. lll 3 c des Kouf-
vertroges ergeben. Der lnholt dieser Klousel ist bisher nicht geklört.
o) Sie konn dohin gewertetwerden, doß die Verköuferin sich schlecht

hin und ouf Douerverpflichtei hot, den Klögern und deren Rechts-
ncchfolgern die vereinborte Nutzung des Nochborgrundstücks zu
ermöglichen. Dofür konn zunöchst der Wortlout des ersten Ab-
sotzes sprechen; donoch hot sich die Verköuferin gegenüber den
Klögern - ohne zeitliche Beschrönkung - verpflichtet, dem ieweili-
gen Eigentümer des Grundstücks dos Wegerecht on dem onderen
- zunöchst im Eigentum der Verköuferin verbliebenen - (Rest)

Grundstück einzuröumen. Außerdem hotten die neuen Wegerechte
noch der Feststellung des Berufungsgerichts den Zweck, die olten,
infolge der Grundstücksteilung nicht mehr ousreichenden Wege-
rechte zv ergönzen.

Bei einer solchen Auslegung hinge die - selbstöndige - schuld-
rechtliche Verpflichtung der Verköuferin gegenüber den Klögern
nicht vom rechtlichen Schicksol der Grunddienstborkeit ob, die
gemöß dem letzten Absotz der Vertrogsklousel im Grundbuch des
dienenden Grundstücks einzutrogen wor. Donn hatte die Verkoufe-
rin ihre Vertrogspflicht nicht schon mit der Eintrogung dieses Rechts
erfull1 der koufvertrogliche Anspruch der Klöger gegen die Ver-
köuferin wöre unberührt geblieben, ols seine dingliche Sicherung
erlosch. Die Verköuferin hötte zur Erfüllung einer solchen Verpflich-
tung gegenüber den Klögern dofür zu sorgen gehobt, doß der
ieweilige Eigentümer zur Stroßenonbindung seines Grundsiücks

339



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 10193

dos Nochborgrundstück nutzen konnte; dies hötte die Verköuferin
bei einer Verö ußeru ng d ieses d ienenden Gru ndstücks berücksichti-
gen und sicherstellen müssen. lhre Pflicht könnte die Verköuferin
nicht mehr erfüllen, weil die neue Eigentümerin des Nochborgrund-
stücks die vertrogliche Verpflichtung der Verköuferin gegenüber
den Klögern nicht übernommen hot und die früher zugunsten der
Klöger bestehende Grunddienstborkeit on diesem Grundstück
erloschen ist. Deswegen könnte die Klagerin gegen die Verköuferin
einen Ersotzonspruch hoben ous $$ 325,433,440 Abs. I BGB, folls
die Verpflichtung der Verköuferin - wegen der Bedeutung für dos
Gelingen des Vertroges - zu ihrer veriroglichen Houptleisiung
gehörte, oder wegen Verletzung einer vereinbcrien Nebenpflicht
ß9 27 5, 276, 280, 282 BGBI.

b) Dieses rechtliche Ergebnis würde sich ouch donn einstelleni, wenn
die Verirogsklousel wegen ihres ersten und letzten Absotzes dohin
ouszulegen wöre, doß die Verköuferin sich verpflichtet hötte, dem
ieweiligen Eigentümer des verkouften Grundstücks dos vereinborte
Wegerechi om Nochborgrundstück einzuröumen, und die Er{ul-
lung dieser koufvertroglichen Pflicht durch eine vorrongige und
domit zuschlogsfesie Grunddienstborkeit dinglich gesichert wer-
den sollie. Eine Grunddienstborkeit, die Vorrcng durch Löschung
der G ru ndsch u lden oder Ro n g rückiritl der Gru ndsch u ld g la u big e-
rin erlongt hötie, ist nicht eingeirogen worden.

c) Anders wöre die Rechtsloge, folls die Vertrogsklousel dohin zu
werten wöre, doß die schuldrechtliche Verpflichtung der Verköu{e-
rin, dem ieweiligen Eigentümer des verkoufien Grundstücks die ver-
einborte Nutzung des Nochborgrundstücks einzuröumen, noch
dem Willen der Vertrogsportner lediglich durch Einirogung eint
Grunddiensiborkeit on rongbereiier Stelle erfullt werden sollte.
Einer solchen Pflicht ist die Verköuferin nochgekommen.

2. Die Porteien und dos Berufungsgericht hoben bisher zu der Froge, wie
der Koufuertrog ouszulegen ist, nicht Stellung genommen. Anloßlich
der erneuten Verhondlung werden die Porteien hierzu Gelegenheit
hoben. Dos Berufungsgerichtwird donn prü{en müssen, ob die KIoge
zurZeil unbegründet ist, weilfur die Klöger die ernsthofte Moglichkeit
besteht, von der Verköuferin Ersotz zu erlongen.
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tv.

Besteht eine solche onderweitige Ersotzmöglichkeit, so kqnn - entgegen
der Ansicht des Beru{ungsgerichts - nicht dovon ousgegongen werden,
doß ein Ersotzonspruch der Klöger gegen den Beklogten veriöhrt ist ($ l9
Abs. I Sotz 3 BNotO, S 852 BGB).

L Dos Berufungsgericht hot ollerdings rechtsfehlerfrei festgestellt, doß
die Klöger spötestens om 24.9.1984 Kenntnis von dem Schoden, der
durch dos Erlöschen der Grunddienstborkeit infolge des Zuschloges
im Mörz l9B4 und durch den domit verbundenen Verlust des Wege-
rechts entstonden ist ($ 9l ZVGI, und der Person des Ersotzpflichtigen
gehobt hoben.

Die für den Veriöhrungsbeginn notwendige Kenntnis hot der Geschö-
digte, wenn er die Vermögensbeeintröchtigung und deren Ursoche in
ihrer wesentlichen Gestoltung kennf donn konn er mit hinreichend
sicherer Aussicht ouf Erfolg eine Ersotzkloge, sei es ouch nur oui Fest-
stellung einer Ersotzpflicht, erheben. Dos Schodenbild noch Umfong
und HOhe sowie Einzelheiten des schodenstiftenden Ereignisses und
des weiteren Ursochenverloufs broucht der Geschadigte nichtzu ken-
nen (BGH, Urt.v. 15. 10.1992- lX ZR 43/92,G1 93, llZ: WM 1993,251,
258). Entscheidend ist eine Kenntnis der Totsqchen, die bei richtiger
Verknüpfung und rechtlicher Einordnung die Feststellung der Ersotz-
pflicht einer bestimmten Person erlouben; ob der Geschödigte die ihm
bekonnten Totsochen zutreffend rechtlich würdigt, ist dogegen uner-
heblich (BGH, Urt.v. 15.12.1987 - Vl ZR 285/86, VersR 1988,465,466;
v. 19. 3. 1991 - Vl ZR 248/90, NJW 1991, 23511. . . . . .

2. Die Ansicht des Beru{ungsgerichis, die Veriöhrungseinrede wider
spreche nicht Treu und Glouben 19242 BGB), wird von der Revision
ohne konkrete Rüge und zu Unrecht beonstondet.

Der Beklogte hot die Kloger nicht, sei es ouch nur unobsichtlich, von
der rechtzeitigen Klogeerhebung cbgeholten (vgl. 8G179,1, 5; 86,
96; BGl,, Urt.v. 6.12.1990 - Vll ZR 126/90, NJW 1991,974,925). Dos
Berufungsgericht hot zutreffend dorouf hingewiesen, doß die Klöger
sich eben nicht mitderAuskunftdes Beklogten in seinem Schreiben vom
28. B.l9B4, es bed ü rfe weg en der o lten Weg erechte kei n er N eu eintro-
gun9, zu{rieden gegeben, sondern in ihrem Schreiben on den Beklog-
ten vom 24.9.1984 eine Nochholung der unterbliebenen ,,grundbuch-
lichen Absicherung" des koufuertroglichen,,Gleisbenutzungs- und
Wegerechtes" verlo n gt ho ben.
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3. Dos Berufungsgericht hot iedoch übersehen, doß - ols Folge der Sub-
sidiörhoftung des Notor ($ 19 Abs. I Sotz 2 BNoiC) - die Veriöhrung
ei nes Ersotzo nsp ruchs weg en fo h rlössi g er Amtspf I ichtverletzu n g ein es
N oto rs g ru ndsötzl ich erst in dem Zeitpun h beginnt, in dem der Geschö-
digte Kenntnis dovon erlongt, dqß er nicht ouf ondere Weise vollen
Ersotz erlongen kon n ( BG H, U rt. v. 15. 10. 1992 - IXZR 43 /92, a.a.O. 259
m.w.N.). Ausnohmsweise beginnt die Veriöhrung in dem Zeitpunkt, in
dem der Geschodigte sich im Prozeßwege oder ouf sonstige Weise
hinreichende Klorheitverschqffen konnte, dqß ihm kein onderer Ersotz-
onspruch zustehf dies soll verhindern, doß der Geschödigte durch
Untötigkeit den Veriöhrungsbeginn entgegen 9225 Sotz I BGB miß-
bröuchlich hinousschiebt (vgl. BGH, Urt.v.17.12.1992 - lll ZR 114/91,
NJW 1993, 933, 934 m.w.N.). .....

Honoror des Steuerberolers
- Bilonzerlöuterung
- Mittelgebuhr
- Zeithonoror
- V'erspöiungsschoden
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 7,1.1993 - 13 U 83/92 rkr.}

Leitsötze {d.Verf.}'

I . Bilonzerlöuterungen begründen nur donn einen Gebührentotbestond,
wenn diese schriftlich mit dem Mondonten vereinbort wurden. (hier'
Erlöuterungen woren nichi vereinbort, nicht er{orderlich und vo,
Finonzo mi nicht verlc ngt).

2. Die Erstellung der Bilonz und der Gewinn- und Verlustrechnung ouf-
grund der vom Steuerberoier ersfellten Buchführung rechtfertigt eine
Mittelgebuhr von 20/10. ($ 35 Abs. I Nr. I StBerGebVOl.

3. Die Geltendmochung eines Zeithonorors verlongt die Benennung der
Stunden des Mitorbeiters und der durch ihn erledigten Einzelorbeiten.

4. Der Steuerberoter hoftet f ur Schoden wegen verspöteter Abgobe der
Steuererklörungen. Wendet er nur ein, die Verspötung sei durch
chootische lnventu rlisten u nd die unterlossene Vorloge von U nterlo gen
verursocht worden, so ist der Sochvortrog unsubstontiiert, wenn die
Verspötu n g sich o uf versch ied en e Vero nlo g u n gsio h re u nd Steuero rten
bezogen.
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Klögers konn in der Soche keinen Er{olg
ho ben. I h m stehen Steuerberoterhonoro ro nsprüche gegen die Beklogten
nicht zu. Dos hot dos Lo nd gericht bereits o usgesprochen u nd erweist sich
noch erneuter Prüfung durch dos Berufungsgericht ols richtig.

Der Differenzbetrc g zwischen u rsp rü n g I icher H onoro rford eru n g u n d d er-
ienigen im Berufungsrechtszug, olso 1.806,90 DM, ist nicht mehr im Sireit.
Hierüber bedorf es keiner Entscheidung.

Der Vorwurf des Klögers, dos Londgericht hobe gl39 ZPO verletzi, ist
begründet, so doß sich die Froge einer. eventuellen Aufhebung und
Zurückverweisung nicht stellt. Es konn für den Klöger nicht überroschend
gewesen sein, wenn die Kommer die mit Schriftsoiz der Beklogten vom
12. ll. 1991 ü b e rre i c h te n Ko n too u s zü g e zu m Au s g o n g s p u n ki se i n e r Be re c h -
nungen gemocht hot. Es woren seine eigenen Auszüge, die er erstellt und
seinerzeit den Beklogien übersondt hotte. Sie woren ihm desholb
bekonnt, so doß erzu ihnen iederzeit hotte Stellung nehmen können. Doß
sie in irgendeinem konkreten Punkt unrichtig seien, behouptet er nicht ein-
mol. Außerdem wurde der Verhondlungstermin vom 12.11.1991, in dem
diese Unterlogen überreichtwurden, eigens desholb ouf den 9.l.l992ver
togt. Dem Klögerverblieb mithin hinreichend Teitzur Stellungnohme. Er
hot zwor unter dem 8.1.1992 erwidert, iedoch ohne ein Wort über diese
Belege zu verlieren. Von einem Verstoß gegen $ 139 ZPO konn unter die-
sen Umsiönden keine Rede sein.

Ebenso wenig isf dogegen einzuwenden, doß dos Londgericht die
genonnten Kontoouszüge zum Ausgongspunkt für die Berechnung der
klögerischen Honororonsprüche genommen hot. Der Klöger hot diese
Auszüge ersielli und dem Beklogten übersondt. Sie entholten, wie ouch
eine Nochprüfung durch den Senot bestötigt, olle dielenigen Rechnun-
gen, welche der Klöger im einzelnen oufgelistet und ols Anlogen über-
reicht hot. Eine Addition der einzelnen Betröge ergibt den vom Lond-
gericht zvm 1.4..l985 rechnerisch richtig ermittelten Schuldsoldo der
Beklogten von 41.459,97 DM. Der Einwond des Klögers, hiervon hobe
desholb nicht ousgegongen werden dürfen, weil in diesen Auszügen
ouch Betröge entholten seien, welche die GmbH betröfen, ist unbegrün-
det. Erselbst hot diese einheitlichen Kontoouszüge erstellt und triflt bei der
Soldierung keine Unterscheidung zwischen Positionen, welche die
GmbH betreffen und denienigen, die sich ouf die beiden Beklogien per-
sönlich beziehen. Donn ober dorf er sich umgekehrt nicht dogegen
wenden, wenn oll diese Einzelforderungen oddiert und dorouf die ins-
gesomt von GmbH oder Beklogten geleisteten Einzelzohlungen onge-
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rechnet werden. Cb etwos onderes gelten könnte, wenn noch Forderun-
gen der GmbH offenstünden, kcnn dohinsiehen. Dos behouptet der
Klöger selbst nicht. lm übrigen ist in diesem Zusommenhong festzuholten,
wos der Klöger selbst beiseiner Porteivernehmung am20, B.l99l gesogt
hot, ln seinem Büro sei es nicht die Regel, doß eingehende Zohlungen ouf
gonz besiimmte Rechnungen verrechnet würden; bei ihm ols Freiberufler
werde eine Einnohme/Uberschußrechnung mit Soldofortschreibung
erstellt. So ist er ousweislich der genonnten Kontoouszüge totsöchlich
donn ouch verfohren, und zwor unter Einbeziehung der GmbH. - Es

bestond keine Veronlossung, der Bitte des Klögers zu entsprechen, der
Senot möge ihm einen Hinweis geben, folls dos Gericht es für erforderlich
holte, doß erzu diesem Komplex ergönzend vortroge. Der trogende Aus-
gongspunki der erstinsionzlichen Entscheidung sind die genonnte^--.,
Kontoouszüge. Dos ist offensichtlich und wird im ongefochtenen Urte,,
mit oller Deutlichkeit ousgesprochen. Wenn der Klöger dies für unrichtig
hall so ist dos kein Sochverholt, der unter die in der Zivilprozeßordnung
normierte gerichtliche Hinweispflicht follt. Der Senot ist ols Berufungs-
gericht nicht geholten, dem Berufungsführer vorob mitzuteilen, doß er
seine (des Klögers) von der londgerichtlichen Begründung obweichende
Auffossung nicht teilt.

Dos Londgericht hot den hiernoch rechnerisch richtig ermittelten Schuld-
soldo von insgesoml 41.459,97 DM zu Recht in verschiedenen Einzel-
positionen gekürzt. Dos gilt vor ollem, soweit in einzelnen Rechnungen
eine besondere Gebühr für eine schriftliche Erlöuterung der vom Klöger
erstellten Bilonzen entholten ist. Der gerichtlich bestellte Gutochter, Dipl.-
Kfm. 8., hot insoweit dorgelegi, besondere schriftliche Erlöuterungen
kömen nur donn in Betrocht, wenn dies schriftlich vereinbort worden sei.
Dos ober sei hier nicht der Foll gewesen. Zudem seien derortige Erlöut'
rungen hier nicht erforderlich gewesen und würden letztlich von den
Finonzbehörden ouch nicht verlongt. Der Senol folgi d iesen ü berzeugen-
den Ausführungen des Sochverstöndigen. Der Klöger greift sie insoweit
ouch nichion, so doß offen bleiben konn, ob die Erlöuterungen dereinzel-
nen Bilonzen für l9B0 totsachlich eine echte Erlöuterung im Sinne des
Gebührentotbestondes in $ 35 Abs. I Nr: 6 StBGebV dorstellen oder ob
sie sich nur in einer reinen Auflistung erschöpfen. - Wenn der Klöger den
vom Lo ndgericht ermittelten Abzugsbetrog der Erörteru ngsgebü hr ein-
schließlich MwSt. in Höhevon 7.301,70 DM ols rechnerisch erheblich uber-
setzt bezeichnet, so ist dos unsubstontiieri. Beweiserhebung durch Soch-
verstöndigengutochten, wie der Klöger dies beonirogi, kommt doher
hierüber nichi in Froge. Einen Rechenfehler vermog der Senot insoweit
nicht {estzustellen.
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Weiter hot dos Londgericht die in der Gebuhrenrechnung vom 6.6.1984
für die Aufstellung des Johresobschlusses '1980 gemöß $ 35 Abs. I Nr. I
StBGebV in Rechnung gestellte Höchstgebühr von 30n0 zu Recht beon-
stondet. Die betreffenden Ausführungen im ongefochtenen Urteil hierzu
sind richtig. Auf sie konn desholb ohne weitere Erlöuterung verwiesen
werden. Schließlich hot ouch der Sochverstöndige diesen Gebühren-
onsotz überprüft. Er kommt zu dem Ergebnis: Unter Berücksichtigung des
Sochverholtes sowie des Umstondes, doß die Bilonz nebst Gewinn- und
Verlustrechnung oufgrund der vom Klöger selbst erstellten Buchführung
ongefertigtworden sei, holte erden mittleren Gebührenqnsotz von20110 '

für zuireffend. Do er im übrigen die Bewertungsgesichtspunkte des $ ll
StBGebV beochtet und weil ferner noch stöndiger Rechtsprechung
sowohl des hiesigen lB. ols ouch des erkennenden Senots im Regelfollvon
der Mittelgebühr ouszugehen ist, besteht keine Vercnlossung, dem nicht
zu folgen.
Die Rüge des Klögers, in diesem Zusommenhcng hobe dos Londgerichi
zu Unrecht die nochgereichte Gebührenrechnung vom 7.3.,l99,l nicht
berücksichtigt, isi unberechtigt. Die Kommer ist ouf diese Rechnung sehr
wohl eingegongen, hot ober im einzelnen ousgeführt, wesholb eine
Anerkennung nicht in Betrocht komme. Vor ollem iriffifolgender Gedonke
des Londgerichts zu, Nochdem der Klöger mehrfoch früher vorgetrogen
hctte, f ü r d ie geso mten J o h reso bsch I ußo rbeiten seien 223 Arbeilsstu n d en
ongefollen, hobe er diese Stundenzohl spöter ouf nur 20 reduziert und
nunmehr ollein ou{ die lnventuroufnohmelisien bezogen. Dos vermog
ouch der Senot nicht nochzuvollziehen. Welche 20 Stunden ous der
Gesomtzohl gemeint sind und wer von seinen Mitorbeitern gerode diese
wenigen Stunden für bestimmte Einzelorbeiten erbrocht hot, sogt der
Klöger nicht. Diese noch offenen Punkie könnten durch die ongetretenen
Beweise nur im Wege einer - unzulössigen - ,Ausforschung einer even-
tuellen Klörung zugeführt werden. Es isi desholb ebenfolls nicht richtig,
wenn der Klöger meint,wenn schon Beweis fürongefollene n223 Siunden
ongetreten sei, so bedürfe es für die ietzt nur geltend gemochien 20 Stun-
den keines neuen Beweisontrittes. - Die Froge, ob speziell diese neue in
der Rqchnung vom 7.3.1991erst oufgestellte Forderung nicht möglicher-
weise veriöhrt ist, konn unter diesen Umstönden unentschieden bleiben.

Die Wertung des Londgerichts, einschließlich Mehrwertsteuer seien
1.172,24 DM zuviel berechnetworden, isi doher insgesomt richtig. Rechne-
risch enthölt sie keirren Fehler.

Gegen die Zeitgebühren, welche der Klager mii Rechnungen vom
21.9.1984 über 872,10 DM, vom 25.2.1985 über 456 DM und vom
26.2.1985 über 478,80 DM in Ansotz gebrocht hot und die dos Lond-
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gericht ols nicht berechtigtvon der Gebührenforderung weiter obgesetzt
hot, wendet sich der Klöger im Rechtszug nicht mehr. Er sogt dies zwor
nicht ousdrücklich, seine Berufungsbegründung muß ledoch in Verbin-
dung mit seinem um 1.806,90 DM gegenüber dem ersten Rechtszug
niedrigeren ietzigen Antrog so verstonden werden. Eine Addition dervor-
genonnten einzelnen Rechnungsbetröge ergibt nömlich exokt diesen
Betrog. Eine ondere Erklörung für diese Summe ist in der Berufungs-
begründung nicht erkennbor: Die erste Zwischenrechnung des Lond-
gerichts ist somit richtig, dos heißt' Die Gebührenforderung des Klögers
ist zunöchst ouf 3l.128,63 DM zv reduzieren.

Auf diese Forderung sind die Zohlungen onzurechnen, die dem Klöger
zugeflossen sind. Auch in diesem Zusommenhong verbleibt es dobei,
Ebenso wie einerseits die Honororonsprüche des Klögers unstreitig
sowohl gegenüber der GmbH ols ouch gegenüber den Beklogten in
den einheitlichen Soldo per 1.4.1985 eingeflossen sind, ebenso müssen
folgerichtig o lle ein gego n genen Zo h lu ngen Berücksichtig u ng finden, die
noch dem Stichtog (,i.4.i985i von den Beklogten ocjervon cjer GmbH
erbrochtworden sind. Der entgegenstehenden Ansicht des Klögers konn
schon ollein im Hinblick ouf seine eigene Bekundung ols Portei zu den
Modoliteten des von ihm proktizierten Einzugs seiner Honorcrfor"derungen
(s.o.) nicht beigetreten werden. Mithin sind folgende Einzelzohlungen,
soweit sie noch dem l. 4.1985 geleistei worden sind, von der Honoror-
forderung obzusetzen' Zohlung v. 6.5.1985 in Höhe von 13.333 ,73 DM,
Zohlung v. 22.1.1986 in Höhe von 3.720 DM sowie die Zohlung v.
15.4.l9B5 in Höhe von 3.879,99 DM. Dos sind insgesomt 10.244,91DM.

Der Klöger irrt, wenn er meint die letzte dieser Zohlungen (15.4.1985 -
3.879,99 DMI dürfte iedenfolls keine Berücksichtigung finden, sie hob.
mii dem Rechtsstreit nichts zu tun und sei schon bei der Anloge zum
Mohnbescheid berücksichtigt worden. Letzteres ist zwor richtig, ober
unerheblich. Der Klöger übersieht, doß bei der Berechnung von seinen
eigenen Kontoouszügen per 1.4. l9B5 ousgegongen wird. ln diesen ober
ist die der Zohlung v. 15.4. l9B5 unstreitig zugrunde liegende Rechnung v.

4.4.1985 über insgesomt 4.904,84 DM ins Soll gestellt. Wenn hierou{
3.879,99 DM gezohltworden sind, so istdieser Betrog mithin den Beklog-
ten gutzubringen.

Weitere Kürzungen hot dos Londgericht desholb vorgenommen, weil der
Klöger selbst noch dem 

,l.4. 
l9B5 eine Reihe von weiteren Zohlungen der

Beklogten sowie Gegenforderungen mit seinen Honororonsprüchen, die
bereits Gegen'stond der Kontoouszüge per 1.4.1985 woren, verrechnet
hot. Hierzu wird im einzelnen ouf die zutreffenden diesbezüglichen Aus-
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führungen der Kommer verwiesen. Sie sind richtig und brouchen nicht
weiier ergö nzI zu werd en. Der Kl ö g er g reift d iese Abzü g e i n d er Beruf u n g
ouch nicht on.

Noch olledem verbleibtnureine Honororforderung in Höhe von4.577,77
DM zugunsten des Klögers. Der Senot tritt dem Londgericht schließlich
dorin bei, doß diese Forderung durch die hilfsweise zurAufrechnung ge-
stel lten Schodenersotzo nsprüche der Beklo gten in m indestens g leicher
Höhe erloschen ist. Soweit ein solcher Anspruch nicht bei den Beklogten,
sondern bei der GmbH entstonden ist, schodet dies nicht, denn die
GmbH hot ihre eigenen Ansprüche om 5. 6.1989 on den Beklogten zu 1)

obgetreten.

Durch die Aussoge des Finonzbeomten ist erwiesen, doß die Beklogten
weg en verspöteter Abg o be vo n Ei n ko m m ensteu ererklö ru n g en d u rch d en
Klöger Verspötungszuschlöge von 2x 500 DM und lxl.000 DM, insge-
somt olso 2.000 DM hoben zohlen müssen. Für die GmbH wurden hin-
sichtlich Umsotzsteuer und Körperschoftssteuer in den einzelnen Johren
Verspötungszuschlögevon 200 DM +500 DM +200 DMfestgesetzt. Die
unsubstontiierte Behouptung des Klögers dohingehend, spöter seien
Berichtigungen geschehen und zum Teil hobe dos Finonzomt die Zu-
schlöge erlossen, hot in der Beweisoufnohme für keinen der einzelnen
Betröge eine Bestötigung gefunden. Weder der Aussoge des Zeugen
noch derienigen des Steuerberoters loßt sich solches entnehmen.

Der Klöger hoftet ols Steuerberoter für die verspötete Abgobe von Steuer-
erklörungen ous dem Gesichtspunkt positiver Vertrogsverletzung (BGH
NJW 89/2238;92/307 : G\92,591. Auf seine Behouptung, er sei in
keinem einzigen Foll hierfür verontwortlich, weil er mit chootischen lnven-
torlisten hobe orbeiten müssen und weilihm notwendige Unterlogen nicht
zur Verfügung gestellt worden seien und weil schließlich die Beklogten,
obgleich dozu oufgefordert, nicht ordnungsgemöß mitgeorbeitet hötten,
konn es nicht onkommen. Dieser gesomte Vortrog ist zu pouschol, ols doß
sich die Beklogten hiergegen ordnungsgemöf) verteidigen könnten. Dos
gilt insbesondere, weil es sich um Zuschlöge ous verschiedenen Johren zu
verschiedenen Steuero rten ho ndelt. Die Vielzo h I der einzel nen Positionen
konn nicht dozu führen, doß dem Klöger eine substontiierte Dorlegung
zu [edem einzelnen Punkt, der noch seiner Dorstellung zur Verspötung
gefuhrt und desholb bestimmte Zuschlöge ousgelöst hot, ersport bleibt.
Für die den Beklogten bzw. der GmbH erwochsenen Zuschlöge und
Verspötungskosten von insgesomt 2.900 DM muß der Klöger demnoch
einstehen. ln gleicher Höhe ist die obige Restforderung durch die Au{-
rechnungserklörung der Beklogten erloschen.
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Die verbleibende Resthonororforderung .von 4.577,77 DM obzüglich
2.900 DM :1.677,77 DMsieht dem Klö ger ebenfo I ls n icht zu. Sie ist d u rch
Au{rechnung mit einer weiteren Schodenersotzforderung, die diesen
Betro g ied enfo I ls ü bersteigt, ebenfo I ls erlosch en. Weil Steuererklö run gen
durch den Beklogten nicht rechtzeitig obgegeben worden sind, hot dos
Finonzomt die betreffenden Steuern, welche Beklogte und GmbH zu ent-
richten hofien, schötzen müssen. Wie sich nochtröglich herousgestellt hot,
ist diese Einschötzung zu hoch erfolgi. Dos hotte zur Folge, doß die zuviel
gezohlten Steuern zurückgeflossen sind, ollerdings erstJohre spöter. Hier-
durch sind den Beklogten Zinsnochteile von über 5.000 DM erwochsen.
Dos hot der Klöger selbst errechnet. Die Beklogten mochen sich diese
Berechnung zu eigen, so doß sie ols unstreiiig zvgrundezulegen ist. ln der
Berufung wendet der Klöger hiergegen lediglich ein, im Wege der Vor-
teilsousgleichung seien ondererseits ouch Zinsvorieile zu beochten, die
den Beklogten zugute gekommen seien. Dos ist on sich richtig. Hier konn
dieser Gedonke iedoch zu keinerfür den Klöger günstigeren Beurteilung
führen. Vor- und Nochteile dürfen im Rohmen einerVorteilsousgleichung
nur donn gegeneinonder obgewogen werden, wenn beide ouf dem
gleichen Umstond beruhen. Dos ist nicht der Foll. Die Beklogten hoben
unwidersprochen vorgetrogen, doß den in onderen Johren erlongten
Vbrieilen ondere Arbeiien des Kiögers zugrunde iiegen ois dieienigen,
welche den Verspötungsschoden ousgelöst hoben. Mongels Kousolzu-
sommenhonges können somit die Grundsötze der Vorteilsousgleichung
hier nicht zum Trogen kommen.
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